
Übereinkommen 
 

über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, 
Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder 

verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung 
von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden*) 
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Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for  
wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or  

be used on wheeled vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition  
of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions*) 

 
 
 

Regelung Nr. 90 
Revision 1 

 
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Ersatz-Bremsbelag-Einheiten 

und Ersatz-Trommelbremsbelägen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 
 

Einschließlich des gesamten gültigen Textes bis: 

Änderungsserie 01 – Tag des Inkrafttretens: 18. September 1994 
Ergänzung 1 zur Änderungsserie 01 – Tag des Inkrafttretens: 14. August 1995 
Ergänzung 2 zur Änderungsserie 01 – Tag des Inkrafttretens: 5. März 1997 
Berichtigung 1 zur Ergänzung 2 zur Änderungsserie 01 
Berichtigung 2 zur Ergänzung 2 zur Änderungsserie 01, vom 5. August 1998 
Berichtigung 3 zur Ergänzung 2 zur Änderungsserie 01, vom 20. Juli 1999 
Berichtigung 4 zur Ergänzung 2 zur Änderungsserie 01, vom 30. Juni 2000 
Ergänzung 3 zur Änderungsserie 01 – Tag des Inkrafttretens: 13. November 1999 
Ergänzung 4 zur Änderungsserie 01 – Tag des Inkrafttretens: 29. Dezember 2000 

 

                                            
*  Früherer Titel des Übereinkommens: 
 Übereinkommen über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüs-

tungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Ge-
nehmigung, abgeschlossen zu Genf am 20. März 1958 

*  Former title of the Agreement: 
 Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition 

of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958 
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Regulation No. 90 

Revision 1 
 

Uniform provisions concerning the approval of replacement brake lining assemblies 
and drum brake linings for power-driven vehicles and their trailers 

 

Incorporating all valid text up to: 

01 series of amendments – Date of entry into force: 18 September 1994 
Supplement 1 to the 01 series of amendments – Date of entry into force: 14 August 1995 
Supplement 2 to the 01 series of amendments – Date of entry into force: 5 March 1997 
Corrigendum 1 to Supplement 2 to the 01 series of amendments 
Corrigendum 2 to Supplement 2 to the 01 series of amendments, dated 5 August 1998 
Corrigendum 3 to Supplement 2 to the 01 series of amendments, dated 20 July 1999 
Corrigendum 4 to Supplement 2 to the 01 series of amendments, dated 30 June 2000 
Supplement 3 to the 01 series of amendments – Date of entry into force: 13 November 1999 
Supplement 4 to the 01 series of amendments – Date of entry into force: 29 December 2000 
 
 



Diese Information stammt aus dem Internetangebot des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung. Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis unter http://www.bmvbs.de/Impressum
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1 Anwendungsbereich 

 

1.1 Diese Regelung gilt für Ersatz-Bremsbelag-Einheiten zur Verwendung in 

Reibungsbremsen, die Bestandteil einer Bremsanlage von Kraftfahrzeugen 

und deren Anhängern sind, die auf öffentlichen Straßen zugelassen sind. 

 

1.2 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten können für den Einbau und die Verwendung 

in Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern genehmigt werden, für die eine 

Typgenehmigung nach der Regelung Nr. 13 oder der Regelung Nr. 78 er-

teilt wurde. Ersatz-Trommelbremsbeläge, die auf eine Bremsbacke aufge-

nietet werden, können für den Einbau und die Verwendung in Kraftfahr-

zeugen und ihren Anhängern genehmigt werden, für die eine Typgenehmi-

gung nach der Regelung Nr. 13 erteilt wurde und die in die Klassen M3, N2, 

N3, O3 und O4 eingestuft sind.1)  

 

 

2 Begriffsbestimmungen 
 

 Im Sinne dieser Regelung ist (sind): 

 

2.1 „Bremssystem“, die Begriffsbestimmung nach Absatz 2.3 der Regelung 

Nr. 131); 

 

2.2 „Reibungsbremse“ das Teil eines Bremssystems, in dem die der Bewe-

gung des Fahrzeugs entgegenwirkenden Kräfte durch Reibung zwischen 

einem Bremsbelag und einer Bremsscheibe oder einer -trommel, die sich 

relativ zueinander bewegen, erzeugt werden; 

                                            
1)  Bezugnahmen auf die Regelung Nr. 13 in dieser Regelung sind ebenfalls auf Bezugnahmen auf 

jede andere internationale Vorschritt anzusehen, die die gleichen technischen Anforderungen wie 
die Regelung Nr. 13 enthält. Bezugnahmen auf spezielle Abschnitte der Regelung sind entspre-
chend auszulegen. 

 



 6

 

2.3 „Bremsbelag-Einheit“ die Komponente einer Reibungsbremse, die entwe-

der gegen eine Trommel oder Bremsscheibe gedrückt wird, um die Rei-

bungskraft zu erzeugen; 

 

2.3.1 „Bremsbacken-Einheit“ die Bremsbelag-Einheit einer Trommelbremse; 

 

2.3.1.1 „Bremsbacke“ die Komponente einer Bremsbacken-Einheit, die den 

Bremsbelag trägt; 

 

2.3.2 „Bremsklotz-Einheit“ die Bremsbelag-Einheit einer Scheibenbremse; 

 

2.3.2.1 „Grundplatte“ das Teil einer Bremsklotz-Einheit, das den Bremsbelag trägt; 

 

2.3.3 „Bremsbelag“ die an der Bremsbacke oder der Grundplatte zu befestigen-

de Reibmaterialkomponente, die die entsprechende Form und die endgül-

tigen Maße hat; 

 

2.3.4 „Trommelbremsbelag“ ein Bremsbelag für eine Trommelbremse; 

 

2.3.5 „Reibmaterial“ das Produkt einer spezifischen Mischung von Werkstoffen 

sowie von Produktionsverfahren, die zusammen die Eigenschaften eines 

Bremsbelags bestimmen; 

 

2.4 „Bremsbelagtyp“ eine Klasse von Bremsbelägen, die sich in den Eigen-

schaften des Reibmaterials nicht unterscheiden; 

 

2.5 „Typ einer Bremsbelag-Einheit“ satzweise für die einzelnen Räder be-

stimmte Bremsbelag-Einheiten, die sich im Bremsbelagtyp, den Maßen 

oder den Funktionseigenschaften nicht unterscheiden; 
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2.6 „Trommelbremsbelagtyp“ satzweise für die einzelnen Räder bestimmte 

Bremsbelagkomponenten, die sich nach der Befestigung an den Bremsba-

cken in dem Bremsbelagtyp, den Maßen oder den Funktionseigenschaften 

nicht unterscheiden; 

 

2.7 „Original-Bremsbelag“ ein Bremsbelagtyp, der in der Dokumentation für die 

Fahrzeuggenehmigung in Absatz 8.1 des Anhangs 2 der Regelung Nr. 132) 

oder in Absatz 5.4 des Anhangs 1 der Regelung Nr. 78 angegeben ist. 

 

2.8 „Original-Bremsbelag-Einheit“ eine Bremsbelag-Einheit, die den Angaben 

entspricht, die der Dokumentation für die Fahrzeuggenehmigung beigefügt 

sind; 

 

2.9 „Ersatz-Bremsbelag-Einheit“ eine Bremsbelag-Einheit eines Typs, die ge-

mäß dieser Regelung als ein geeigneter Ersatz für eine Original-Brems-

belag-Einheit genehmigt ist; 

 

2.10 „Original-Trommelbremsbelag“ ein Trommelbremsbelag, der den Angaben 

in der Dokumentation über die Genehmigung für einen Fahrzeugtyp ent-

spricht; 

 

2.11 „Ersatz-Trommelbremsbelag“ ein Trommelbremsbelag eines Typs, der 

nach dieser Regelung als geeigneter Ersatz für einen Original-Bremsbelag 

zur Befestigung an einer Bremsbacke genehmigt ist. 

 

2.12 „Hersteller“ die Organisation, die die technische Verantwortung für die 

Bremsbelag-Einheiten oder Trommelbremsbeläge übernehmen kann und 

die nachweisen kann, dass sie in der Lage ist, die Übereinstimmung der 

Produktion zu gewährleisten. 

                                            
2)  Sind diese Bremsbeläge nicht im Handel erhältlich, können auch die in Absatz 8.2 aufgeführten 

Bremsbeläge verwendet werden.  
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3 Antrag auf Genehmigung  
 

3.1 Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung für einen Typ einer Ersatz-

Bremsbelag-Einheit oder eines Ersatz-Trommelbremsbelags für (einen) 

bestimmte(n) Fahrzeugtyp(en) ist vom Hersteller der Ersatz-

Bremsbelag-Einheit/des Ersatz-Trommelbremsbelags oder seinem ordent-

lich bevollmächtigten Vertreter einzureichen. 

 

3.2 Für Bremsbelag-Einheiten oder Ersatz-Trommelbremsbeläge kann ein An-

trag vom Inhaber einer Genehmigung für (einen) Fahrzeugtyp(en) nach der 

Regelung Nr. 13 oder der Regelung Nr. 78 eingereicht werden, wenn die 

Bremsbelag-Einheiten oder Ersatz-Trommelbremsbeläge den in den Un-

terlagen über die Genehmigung für den Fahrzeugtyp angegebenen Typen 

entsprechen. 

 

3.3 Dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung ist in dreifacher Ausfertigung 

eine Beschreibung der Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder des Ersatz-Trom-

melbremsbelags nach Anhang 1 dieser Regelung sowie folgende Angaben 

beizufügen: 

 

3.3.1 Zeichnungen, die die Maße für die Funktion der Ersatz-Bremsbelag-Einheit 

oder des Ersatz-Trommelbremsbelags zeigen; 

 

3.3.2 Angabe der Einbaulage der Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder des Ersatz-

Trommelbremsbelags an den Fahrzeugen, für die eine Genehmigung be-

antragt wird. 

 

3.4 Bremsbelag-Einheiten oder Trommelbremsbeläge des Typs, für die eine 

Genehmigung beantragt wird, müssen in ausreichender Anzahl für die 

Durchführung der Genehmigungsprüfungen zur Verfügung gestellt werden. 
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3.5 Der Antragsteller muss der Auswahl des (der) als repräsentativ anzuse-

henden Fahrzeugs (Fahrzeuge) und/oder der als repräsentativ anzuse-

henden Bremse(n) zustimmen und diese(s) dem Technischen Dienst zur 

Verfügung stellen, der die Prüfungen für die Genehmigung durchführt. 

 

3.6 Die zuständige Behörde muss vor Erteilung der Typgenehmigung prüfen, 

ob zufrieden stellende Maßnahmen für eine wirksame Kontrolle der Über-

einstimmung der Produktion getroffen sind. 

 

3.6.1 Der Antragsteller muss Werte für das Reibverhalten nach  Absatz 2.4.1 

bzw. 3.4.1 des Anhangs 8 dieser Regelung zur Verfügung stellen. 

 

 

4 Genehmigung 
 

4.1 Entsprechen die zur Genehmigung nach dieser Regelung vorgelegten 

Bremsbelag-Einheiten oder Trommelbremsbeläge den Vorschriften des 

Absatzes 5, dann ist die Genehmigung für diesen Typ einer Ersatz-

Bremsbelag-Einheit oder eines Ersatz-Trommelbremsbelags zu erteilen. 

 

4.1.1 Bei Ersatz-Bremsbelag-Einheiten für Fahrzeuge der Klasse L mit einer 

kombinierten Bremsanlage nach Absatz 2.9 der Regelung Nr. 78 muss die 

Genehmigung auf die nach den Vorschriften des Anhangs 7 dieser Rege-

lung geprüfte(n) Kombinationen) der Bremsbelag-Einheiten für die Fahr-

zeugachsen beschränkt werden. 

 

4.2 Jede Genehmigung umfasst die Zuteilung einer Genehmigungsnummer, 

die aus drei Zifferngruppen besteht: 
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4.2.1 Die ersten beiden Ziffern (gegenwärtig 01 entsprechend der Regelung in 

der Fassung der Änderungsserie 01) geben die entsprechende Ände-

rungsserie mit den neuesten, wichtigsten technischen Änderungen an, die 

zum Zeitpunkt der Genehmigung in die Regelung aufgenommen sind. 

 

4.2.2 Die folgenden drei Ziffern bezeichnen den Bremsbelagtyp. 

 

4.2.3 Die letzten drei Ziffern bezeichnen die Bremsbacke oder die Trägerplatte 

oder bei Trommelbremsbelägen die jeweilige Abmessung. 

 

4.3 Dieselbe Vertragspartei darf diese Nummer nicht mehr einer anderen 

Bremsbelag-Einheit zuteilen. Dieselbe Genehmigungsnummer kann je-

doch für den Einsatz des Typs der Bremsbelag-Einheit oder des Trommel-

bremsbelags in verschiedenen Fahrzeugtypen verwendet werden. 

 

4.4 Über die Erteilung oder die Erweiterung oder die Versagung oder die Zu-

rücknahme einer Genehmigung für eine Bremsbelag-Einheit nach dieser 

Regelung sind die Vertragsparteien des Übereinkommens von 1958, die 

diese Regelung anwenden, mit einem Mitteilungsblatt zu unterrichten, das 

dem Muster nach Anhang 1 dieser Regelung entspricht. 

 

4.5 An jeder Bremsbelag-Einheit oder jedem Trommelbremsbelag, für die bzw. 

den eine Genehmigung nach dieser Regelung erteilt wurde, ist sichtbar 

und an gut zugänglicher Stelle ein internationales Genehmigungszeichen 

anzubringen, bestehend aus: 
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4.5.1 einem Kreis, in dem sich der Buchstabe „E“ und die Kennzahl des Landes 

befinden, das die Genehmigung erteilt hat3); 

 

4.5.2 der Nummer dieser Regelung, mit dem nachstehenden Buchstaben „R“, 

einem Bindestrich und der Genehmigungsnummer rechts neben dem Kreis 

nach Absatz 4.5.1. 

 

4.6 Das in Absatz 4.5 beschriebene Genehmigungszeichen muss deutlich les-

bar und dauerhaft sein. 

 

4.7 Anhang 2 dieser Regelung zeigt Beispiele der Anordnungen der Genehmi-

gungszeichen sowie der Genehmigungsdaten, die vorstehend und in Ab-

satz 6.5 beschrieben sind. 

 

 

5 Vorschriften und Prüfungen 
 

5.1 Allgemeines 

 

 Eine Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder ein Ersatz-Trommelbremsbelag 

muss so konstruiert und gebaut sein, dass die Bremswirkung weiterhin 

derjenigen des genehmigten Fahrzeugtyps entspricht, wenn sie bzw.  

                                            
3)  1 für Deutschtand, 2 für Frankreich, 3 für Italien, 4 für die Niederlande, 5 für Schweden, 6 für Bel-

gien, 7 für Ungarn, 8 für die Tschechische Republik, 9 für Spanien, 10 für Jugoslawien, 11 für das 
Vereinigte Königreich, 12 für Österreich, 13 für Luxemburg, 14 für die Schweiz, 15 (-), 16 für Nor-
wegen, 17 für Finnland, 18 für Dänemark, 19 für Rumänien, 20 für Polen, 21 für Portugal, 22 für 
die Russische Föderation, 23 für Griechenland, 24 für Irland, 25 für Kroatien, 26 für Slowenien, 
27 für die Slowakei, 28 für Weißrussland, 29 für Estland, 30 (-), 31 für Bosnien-Herzegowina, 
32 für Lettland, 33 (-), 34 für Bulgarien, 35 – 36 (-), 37 für die Türkei, 38 – 39 (-), 40 für die ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, 41 (-), 42 für die EG (Genehmigungen werden von ihren 
Mitgliedstaaten unter Verwendung ihres jeweiligen ECE-Symbol erteilt), 43 für Japan, 44(-), 45 für 
Australien, 46 für die Ukraine und 47 für Südafrika. Die folgenden Zahlen werden den anderen 
Ländern, die dem „Übereinkommen über die Annahme einheitlicher technischer Bedingungen für 
Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder 
verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Geneh-
migungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden“ beigetreten sind, nach der zeitlichen Rei-
henfolge ihrer Ratifikation oder ihres Beitritts zugeteilt, und die so zugeteilten Zahlen werden den 
Vertragsparteien des Übereinkommens vom Generalsekretär der Vereinten Nationen mitgeteilt.  
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 an Stelle der Original-Bremsbelag-Einheit oder des Original-Bremsbelags 

in ein Fahrzeug eingebaut ist. 

 

 Insbesondere muss 

 

 a) ein mit Ersatz-Bremsbelag-Einheiten oder Ersatz-Trommelbrems-

belägen ausgerüstetes Fahrzeug den einschlägigen Bremsvorschriften 

der Regelung Nr. 13 einschließlich der Änderungsserie 09 oder der 

Regelung Nr. 78 einschließlich der Änderungsserie 01 entsprechen; 

 

 b) eine Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder ein Ersatz-Trommelbremsbelag 

Funktionseigenschaften aufweisen, die mit denen der Original-

Bremsbelag-Einheit oder des Original-Trommelbremsbelags vergleich-

bar sind, an deren Stelle er eingebaut wird; 

 

 c) eine Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder ein Ersatz-Trommelbremsbelag 

entsprechende mechanische Eigenschaften besitzen; 

 

 d) Bremsbeläge dürfen kein Asbest enthalten. 

 

5.1.1 Bei Ersatz-Bremsbelag-Einheiten oder Ersatz-Trommelbremsbelägen, die 

mit den Unterlagen über die Genehmigung für den Fahrzeugtyp nach der 

Regelung Nr. 13 oder der Regelung Nr. 78 angegebenen Typ überein-

stimmen, wird davon ausgegangen, dass sie den Vorschriften des Absat-

zes 5 dieser Regelung entsprechen. 
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5.2 Anforderungen an die Funktionseigenschaften 

 

5.2.1 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten für Fahrzeuge der Klassen M1, M2 und N1 

 Die Ersatz-Bremsbelag-Einheiten sind nach den Vorschriften des An-

hangs 3 zu prüfen und müssen den in diesem Anhang genannten Vor-

schriften entsprechen. Zur Prüfung der Geschwindigkeitsabhängigkeit und 

der Eigenschaft in kaltem Zustand ist eines der beiden in Anhang 3 be-

schriebenen Verfahren anzuwenden. 

 

5.2.2 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten und Ersatz-Trommelbremsbeläge für Fahr-

zeuge der Klassen M3, N2 und N3 

 Die Ersatz-Bremsbelag-Einheiten und Ersatz-Trommelbremsbeläge sind 

nach den Vorschriften des Anhangs 4 nach einem der beiden in Absatz 1 

(Fahrzeugprüfung) oder in Absatz 2 (Prüfung auf dem Schwungmassen-

prüfstand) beschriebenen Verfahren zu prüfen und müssen den in diesem 

Anhang genannten Vorschriften entsprechen. 

 

5.2.3 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten für Fahrzeuge der Klassen O1 und O2 

 Die Ersatz-Bremsbelag-Einheiten sind nach den Vorschriften des An-

hangs 5 zu prüfen und müssen den in diesem Anhang genannten Vor-

schriften entsprechen. 

 

5.2.4 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten und Ersatz-Trommelbremsbeläge für Fahr-

zeuge der Klassen O3 und O4 

 Die Ersatz-Bremsbelag-Einheiten und Ersatz-Trommelbremsbeläge sind 

nach den Vorschriften des Anhangs 6 zu prüfen und müssen den in die-

sem Anhang genannten Vorschriften entsprechen. Bei den Prüfungen ist 

eines der drei in Absatz 3 der Anlage 2 zum Anhang 11 der Regelung 

Nr. 13 beschriebenen Verfahren anzuwenden. 
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5.2.5 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten für Fahrzeuge der Klasse L 

 Die Ersatz-Bremsbelag-Einheiten sind nach den Vorschriften des An-

hangs 7 zu prüfen und müssen den in diesem Anhang genannten Vor-

schriften entsprechen. 

 

5.3 Mechanische Eigenschaften 

 

5.3.1  Ersatz-Bremsbelag-Einheiten für Fahrzeuge der Klassen M1, M2, N1, O1, 

O2 und L 

 

5.3.1.1  Ersatz-Bremsbelag-Einheiten des Typs, für den die Genehmigung bean-

tragt wird, sind nach der ISO-Norm 6312: 1981 auf Scherfestigkeit zu prü-

fen. 

 Die zulässige Mindestscherfestigkeit beträgt bei Bremsklotz-Einheiten 

250 N/cm2 und bei Bremsbacken-Einheiten 100 N/cm2. 

 

5.3.1.2  Ersatz-Bremsbelag-Einheiten des Typs, für den die Genehmigung bean-

tragt wird, sind nach der ISO-Norm 6310: 1981 auf Druckfestigkeit zu prü-

fen. 

 Der Wert der Druckfestigkeit darf bei Bremsklotz-Einheiten nicht größer als 

2 % bei Raumtemperatur und 5 % bei 400 °C und bei Bremsbacken-

Einheiten nicht größer als 2 % bei Raumtemperatur und 4 % bei 200 °C 

sein. 
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5.3.2 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten und Ersatz-Trommelbremsbeläge für Fahr-

zeuge der Klassen M3, N2, N3, O3 und O4 

 

5.3.2.1 Scherfestigkeit 

 

  Diese Prüfung wird nur bei Bremsklotz-Einheiten für Scheibenbremsen 

durchgeführt. 

 

 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten des Typs, für den die Genehmigung bean-

tragt wird, sind nach der ISO-Norm 6312: 1981 auf Scherfestigkeit zu prü-

fen. Bremsbelag-Einheiten können je nach der Auslegung des Prüfstandes 

in zwei oder drei Teile geteilt werden. 

 

 Die zulässige Mindestscherfestigkeit beträgt 250 N/cm2.  

 

5.3.2.2 Druckfestigkeit 

 

 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten und Ersatz-Trommelbremsbeläge des Typs, 

für den die Genehmigung beantragt wird, sind nach der ISO-Norm 6310: 

1981 auf Druckfestigkeit zu prüfen. Es können flache Prüfmuster entspre-

chend dem Muster des Typs I verwendet werden. 

 

 Der Wert der Druckfestigkeit darf bei Bremsklotz-Einheiten nicht größer als 

2 % bei Raumtemperatur und 5 % bei 400 °C und bei Bremsbacken-

Einheiten und Trommelbremsbelägen nicht größer als 2 % bei Raumtem-

peratur und 4 % bei 200 °C sein. 
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5.3.2.3 Werkstoffhärte4)

 

 Diese Anforderung gilt für Trommelbremsbelag-Einheiten und Trommel-

bremsbeläge. 

 

 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten oder Ersatz-Trommelbremsbeläge des Typs, 

für den die Genehmigung beantragt wird, sind nach ISO-Norm 2039-2: 

1987  auf Härte zu prüfen. 

 

 Die Härtezahl des Reibbelags an der Reibfläche ist der Mittelwert, der bei 

fünf Belagmustern unterschiedlicher Fertigungslose (falls verfügbar) durch 

Messungen an unterschiedlichen Stellen jedes Bremsbelags errechnet 

wird. 

 

 

6 Verpackung und Kennzeichnung 
 

6.1  Ersatz-Bremsbelag-Einheiten oder Trommelbremsbeläge, die mit einem 

Typ übereinstimmen, für den eine Genehmigung gemäß dieser Regelung 

erteilt worden ist, müssen satzweise für die einzelnen Achsen verkauft 

werden. 

 

6.2 Jeder Satz muss in einer versiegelten Verpackung enthalten sein, die so 

beschaffen ist, dass ein vorheriges Öffnen erkennbar ist. 

 

6.2.1 Bei Ersatz-Trommelbremsbelägen müssen die hinsichtlich der Größe und 

des Werkstoffs passenden Nieten mit den Bremsbelägen mitgeliefert wer-

den. 

 

 

                                            
4)  Diese Prüfung wird bei der Kontrolle der Übereinstimmung der Produktion durchgeführt. Die Min-

destwerte und Toleranzen sind mit dem Technischen Dienst zu vereinbaren. 
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6.3  Aus jeder Packung müssen folgende Informationen ersichtlich sein: 

 

6.3.1  die Anzahl der in der Verpackung befindlichen Ersatz-Bremsbelag-

Einheiten oder Trommelbremsbeläge, 

 

6.3.2  der Name des Herstellers oder die Handelsmarke, 

 

6.3.3  das Fabrikat und der Typ der Ersatz-Bremsbelag-Einheiten oder Trommel-

bremsbeläge, 

 

6.3.4 die Fahrzeuge/Achsen/Bremsen, für die der Packungsinhalt genehmigt ist, 

 

6.3.5  das Genehmigungszeichen. 

 

6.4  Jeder Verpackung müssen Einbauanweisungen in einer der Amtssprachen 

der ECE sowie dem entsprechenden Wortlaut in der Sprache des Landes 

beiliegen, in dem sie verkauft wird. Darin muss 

 

6.4.1  insbesondere auf Zusatzteile hingewiesen werden; 

 

6.4.2  angegeben werden, dass Ersatz-Bremsbelag-Einheiten oder Ersatz-

Trommelbremsbeläge satzweise für die einzelnen Achsen ersetzt werden 

sollten; 

 

6.4.3  bei Ersatz-Trommelbremsbelägen auf folgende Punkte hingewiesen wer-

den: 

 

 Träger, Anschlag und Lagerbolzen der Bremsbacke dürfen nicht beschä-

digt sein; 

 die Bremsbacke darf nicht verdreht, verformt oder korrodiert sein; 

 Art und Größe der zu verwendenden Nieten; 

 erforderliche Nietwerkzeuge und aufzubringende Kräfte. 
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6.4.4  bei kombinierten Bremsanlagen nach Absatz 2.9 der Regelung Nr. 78 zu-

sätzlich die genehmigte Kombination der Bremsbelag-Einheiten angege-

ben werden. 

 

6.5 Jede Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder jeder Trommelbremsbelag muss mit 

folgenden Genehmigungsdaten dauerhaft gekennzeichnet sein: 

 

6.5.1  dem Genehmigungszeichen, 

 

6.5.2  dem Herstellungsdatum, mindestens bestehend aus Monats- und Jahres-

angabe, 

 

6.5.3  dem Fabrikat und dem Typ des Bremsbelags. 

 

 

7 Änderungen des Typs einer Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder eines 
Ersatz-Trommelbremsbelags und Erweiterung der Genehmigung 

 

7.1  Jede Änderung des Typs einer Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder eines Er-

satz-Trommelbremsbelags ist der Behörde mitzuteilen, die die Genehmi-

gung erteilt hat. Die Behörde kann dann 

 

7.1.1  entweder die Auffassung vertreten, dass von den vorgenommenen Ände-

rungen keine nennenswert nachteilige Wirkung ausgeht und die Bremsbe-

lag-Einheit oder der Trommelbremsbelag auf jeden Fall noch den Vor-

schriften entspricht oder 

 

7.1.2  ein weiteres Gutachten von dem Technischen Dienst, der die Prüfungen 

durchführt, anfordern. 
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7.2 Die Bestätigung oder die Versagung der Genehmigung ist den Vertrags-

parteien des Übereinkommens von 1958, die diese Regelung anwenden, 

mit Angabe der Änderungen nach dem Verfahren in Absatz 4.4 mitzuteilen. 

 

7.3 Die zuständige Behörde, die eine Erweiterung einer Genehmigung be-

scheinigt, teilt dieser Erweiterung eine fortlaufende Nummer zu und unter-

richtet hierüber die anderen Vertragsparteien des Übereinkommens von 

1958, die diese Regelung anwenden, mit einem Mitteilungsblatt, das dem 

Muster nach Anhang 1dieser Regelung entspricht. 

 

 

8  Übereinstimmung der Produktion 
 

8.1 Die nach dieser Regelung genehmigten Ersatz-Bremsbelag-Einheiten oder 

Ersatz-Trommelbremsbeläge müssen so beschaffen sein, dass sie dem 

genehmigten Typ entsprechen. 

 

8.2 Bei den nach Absatz 3.2 genehmigten Original-Bremsbelag-Einheiten oder 

Original-Trommelbremsbelägen gelten die Vorschriften des Absatzes 8 als 

erfüllt. 

 

8.3 Um sicherzustellen, dass die Vorschriften nach Absatz 8.1 eingehalten 

werden, sind geeignete Produktionskontrollen durchzuführen. Diese müs-

sen auch Kontrollen der verwendeten Rohstoffe und der verwendeten Be-

standteile einschließen. 
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8.4  Der Inhaber einer Genehmigung muss insbesondere: 

 

8.4.1  sicherstellen, dass für jeden Typ der Ersatz-Bremsbelag-Einheiten oder 

des Ersatz-Trommelbremsbelags mindestens die in Absatz 5.3 vorge-

schriebenen entsprechenden Prüfungen sowie eine Prüfung des Reibver-

haltens nach Anhang 8 dieser Regelung mit Hilfe statistischer Methoden 

stichprobenartig in Übereinstimmung mit einem anerkannten Qualitätssi-

cherungsverfahren durchgeführt werden; 

 

8.4.2 gewährleisten, dass Verfahren für eine wirksame Qualitätskontrolle der 

Produkte vorhanden sind; 

 

8.4.3 Zugang zu Prüfeinrichtungen haben, die für die Überprüfung der Überein-

stimmung jedes genehmigten Typs notwendig sind; 

 

8.4.4 die Ergebnisse jedes Prüfverfahrens analysieren, um die Beständigkeit der 

Produkteigenschaften nachzuprüfen und zu gewährleisten, wobei jedoch 

die zulässigen Fertigungstoleranzen bei der industriellen Fertigung zu be-

rücksichtigen sind; 

 

8.4.5 gewährleisten, dass die Prüfergebnisse aufgezeichnet werden und die zu-

gehörigen Unterlagen für einen Zeitraum verfügbar bleiben, der mit der zu-

ständigen Behörde zu vereinbaren ist; 

 

8.4.6 gewährleisten, dass jedes Muster oder Prüfstück, das mit der betreffenden 

Art von Prüfung nicht übereinstimmt, Anlass zu einer weiteren Probenah-

me und Prüfung gibt. Es sind alle notwendigen Schritte zu unternehmen, 

um die Übereinstimmung der betreffenden Produktion wiederherzustellen. 
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8.5 Die zuständige Behörde, die die Genehmigung für den Typ erteilt hat, darf 

zu jeder Zeit die in jeder Fertigungseinheit für die Kontrolle der Überein-

stimmung angewendeten Verfahren überprüfen. 

 

8.5.1 Bei jeder Überprüfung müssen die Prüfungs- und Produktionsunterlagen 

dem Prüfer vorgelegt werden. 

 

8.5.2 Der Prüfer kann Stichproben zur Untersuchung im Prüflabor des Herstel-

lers entnehmen. Die Mindestanzahl der zu entnehmenden Proben kann 

entsprechend den Ergebnissen der eigenen Kontrollen des Herstellers 

festgelegt werden. 

 

8.5.3 Ist das Qualitätsniveau ungenügend oder erscheint es notwendig, die Gül-

tigkeit der Ergebnisse der nach Absatz 8.5.2 durchgeführten Prüfungen 

nachzuprüfen, so muss der Prüfer Proben auswählen und sie dem Techni-

schen Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung des Typs vorge-

nommen hat, übersenden. 

 

8.5.4 Die zuständige Behörde darf jede in dieser Regelung vorgeschriebene Prü-

fung durchführen. 

 

8.5.5 Normalerweise wird im Jahr eine Überprüfung, zu der die zuständige Be-

hörde ermächtigt ist, durchgeführt. Werden bei einer Überprüfung negative 

Ergebnisse erzielt, muss die zuständige Behörde sicherstellen, dass alle 

notwendigen Maßnahmen getroffen werden, um die Übereinstimmung der 

Produktion so schnell wie möglich wiederherzustellen. 
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9 Maßnahmen bei Abweichungen in der Produktion 
 

9.1 Die für eine Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder einen Ersatz-

Trommelbremsbelag-Typ erteilte Genehmigung kann zurückgenommen 

werden, wenn die Vorschriften nach Absatz 8.1 nicht eingehalten sind. 

 

9.2 Nimmt eine Vertragspartei des Übereinkommens, die diese Regelung an-

wendet, eine von ihr erteilte Genehmigung zurück, so hat sie unverzüglich 

die anderen Vertragsparteien, die diese Regelung anwenden, hierüber mit 

einem Mitteilungsblatt, das dem Muster in Anhang 1 dieser Regelung ent-

spricht, zu unterrichten. 

 

 

10  Endgültige Einstellung der Produktion 
 

 Stellt der Inhaber der Genehmigung die Produktion einer nach dieser Re-

gelung genehmigten Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder eines Ersatz-

Trommelbremsbelag-Typs endgültig ein, so hat er hierüber die Behörde, 

die die Genehmigung erteilt hat, zu verständigen. Diese Behörde hat ihrer-

seits die anderen Vertragsparteien, die diese Regelung anwenden, hier-

über mit einem Mitteilungsblatt, das dem Muster in Anhang 1 dieser Rege-

lung entspricht, zu unterrichten. 
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11 Namen und Anschriften der Technischen Dienste, die die Prüfungen 
für die Genehmigung durchführen, und der Behörden 

 

 Die Vertragsparteien des Übereinkommens von 1958, die diese Regelung 

anwenden, teilen dem Sekretariat der Vereinten Nationen die Namen und 

Anschriften der Technischen Dienste, die für die Durchführung der Ge-

nehmigungsprüfungen zuständig sind, und der Behörden, die die Geneh-

migungen erteilen und denen die in anderen Ländern ausgestellten Mittei-

lungsblätter über die Genehmigung, die Erweiterung, die Versagung oder 

die Zurücknahme einer Genehmigung zu übersenden sind, mit. 

 

 

12 Übergangsvorschriften 
 

12.1 Keine Vertragspartei darf die Erteilung von Genehmigungen nach dieser 

Regelung in ihrer durch die Änderungsserie 01 geänderten Fassung ver-

weigern. 

 

12.2 Vom 1. Januar 1995 an dürfen Vertragsparteien, die diese Regelung an-

wenden, Genehmigungen nur erteilen, wenn die Ersatz-Bremsbelag-

Einheit oder der Ersatz-Trommelbremsbelag-Typ den Vorschriften dieser 

Regelung in ihrer durch die Änderungsserie 01 geänderten Fassung ent-

spricht. 

 

12.3  Vertragsparteien, die diese Regelung anwenden, dürfen die Ausrüstung 

und die Benutzung einer Ersatz-Bremsbelag-Einheit, die nach dieser Re-

gelung in ihrer ursprünglichen, nicht geänderten Fassung genehmigt sind, 

an einem im Verkehr befindlichen Fahrzeug erlauben. 
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Anhang 1 

(Größtes Format A4 (210 mm x 297 mm)) 

 
  

 

 E...

 

 

 

         Mitteilung 
1)  

ausfertigende Stelle: 

(Bezeichnung der Behörde) …………………… 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

über: - die Genehmigung  
 - die Erweiterung der Genehmigung 
 - die Versagung der Genehmigung 
 - die Zurücknahme der Genehmigung 
 - die endgültige Einstellung der Produktion2) 
 
für eine Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder einen Ersatz-Trommelbremsbelag nach der 

Regelung Nr. 90 

 

Nummer der Genehmigung .......................   Nummer der Erweiterung ..................... 

 

1 Name und Anschrift des Antragstellers …………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

2 Name und Anschrift des Herstellers ……………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………… 

3 Marke und Typ der Bremsbelag-Einheit/des Trommelbremsbelags2) ………… 

 …………………………………………………………………………………………. 

4 Marke und Typ des Bremsbelags …………………………………………………. 

5 Fahrzeuge/Achsen/Bremsen, für die die Verwendung der Bremsbelag-

Einheit/des Trommelbremsbelags als Original-Bremsbelag-Einheit/Original-

Trommelbremsbelag zugelassen ist ……………………………………………… 
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6 Fahrzeuge/Achsen/Bremsen für die die Verwendung der Bremsbelag-

Einheit/des Trommelbremsbelags als Ersatz-Bremsbelag-Einheit/Ersatz-

Trommelbremsbelag zugelassen ist ……………………………………………… 

6.1 bei kombinierten Bremsanlagen nach Absatz 2.9 der Regelung Nr. 78 zusätz-

lich die genehmigte(n) Kombination(en) der Bremsbelag-Einheiten ….………. 

7 Zur Genehmigung vorgelegt am …………………………………………………… 

8 Technischer Dienst, der die Prüfungen durchführt ……………………………….. 

8.1 Datum des Gutachtens ……………………………………………………………… 

8.2 Nummer des Gutachtens ……………………………………………………………. 

9 Die Genehmigung wird erteilt/erweitert/versagt/zurückgenommen2) …………… 

10 Ort ……………………………………………………………………………………… 

11 Datum ………………………………………………………………………………….. 

12 Unterschrift ……………………………………………………………………………. 

13 Das Verzeichnis der Unterlagen, die bei der Behörde, die die Genehmigung 

erteilt hat, vorliegen und die auf Anfrage erhältlich sind, ist dieser Mitteilung 

beigefügt. 

 

 

______________ 
1) Kennzahl des Landes, das die Genehmigung erteilt/erweitert/versagt/zurück-

genommen hat (siehe die Vorschriften über die Genehmigung in der Regelung) 
 
2) Nichtzutreffendes streichen 
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Anhang 2 

 

Anordnungen der Genehmigungszeichen und Genehmigungsdaten 
(Siehe Absatz 4.7 dieser Regelung) 

 

 a ≧ 8 mm 
 

Das oben gezeigte Genehmigungszeichen bedeutet, dass der betreffende Gegens-

tand in den Niederlanden (E4) nach der Regelung Nr. 90 genehmigt wurde. In dieser 

Darstellung geben die ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummer an, dass die 

Regelung Nr. 90 bei Zuteilung der Genehmigungsnummer bereits die Änderungsse-

rie 01 enthielt; bei den nachfolgenden drei Ziffern handelt es sich um die von der Ge-

nehmigungsbehörde für den Bremsbelag zugeteilten Nummern; bei den letzten drei 

Ziffern handelt es sich um die von der Genehmigungsbehörde für die Bremsbacke 

oder die Grundplatte zugeteilte Nummer. Zusammen ergeben alle acht Ziffern das 

Genehmigungszeichen für diesen Typ der Ersatz-Bremsbelag-Einheit. 

 

Beispiel für die Kennzeichnung eines Scheibenbremsbelags 

 

 

Fabrikat und Typ des Bremsbelags 

Herstellungsdatum und Name/Warenbezeich- 
nung des Herstellers oder Handelsmarke 
Genehmigungszeichen 
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Beispiel für die Kennzeichnung einer Bremsbacken-Einheit 

 

 

Marke und Typ des Bremsbelags 

Herstellungsdatum und Name  
des Herstellers oder Handelsmarke 

Genehmigungszeichen 

 

 

Beispiel für die Kennzeichnung eines Trommelbremsbelags 

 

 

Fabrikat und Typ des Bremsbelags 

Herstellungsdatum  

Genehmigungszeichen 

 

Anmerkung: Die in den Beispielen dargestellte Lage und die Reihenfolge der Kenn-

zeichnungen sind nicht verbindlich. 
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Anhang 3 
 

Vorschriften für Ersatz-Bremsbelag-Einheiten für Fahrzeuge 
der Klassen M1, M2 und N1 

 

 

1 Übereinstimmung mit der Regelung Nr. 13 
 

 Die Einhaltung der Vorschriften der Regelung Nr. 13 ist durch eine Fahr-

zeugprüfung nachzuweisen. 

 

1.1 Prüffahrzeug 

 

 Ein Fahrzeug, das für den Typ (die Typen), für den (die) die Genehmigung 

für die Ersatz-Bremsbelag-Einheit beantragt wird, repräsentativ ist, ist mit 

den Ersatz-Bremsbelag-Einheiten des Typs auszurüsten, für den die Ge-

nehmigung beantragt wird, und nach den Vorschriften der Regelung Nr. 13 

für die Bremsprüfung zu instrumentieren. 

 

 Die zur Prüfung vorgelegten Bremsbeläge müssen an den entsprechenden 

Bremsen montiert und bis zur Festlegung eines vorgeschriebenen Einfahr-

ablaufs nach den Angaben des Herstellers in Absprache mit dem Techni-

schen Dienst eingefahren werden. 

 

1.2 Das Bremssystem des Fahrzeugs ist nach den Vorschriften in den Absät-

zen 1 und 2 des Anhangs 4 der Regelung Nr. 13 für die betreffende Fahr-

zeugklasse (M1, M2 oder N1) zu prüfen. Dabei handelt es sich um folgende 

Vorschriften oder Prüfungen: 

 

1.2.1 Betriebsbremssystem 

 

1.2.1.1 Prüfung Typ 0 mit ausgekuppeltem Motor bei beladenem Fahrzeug 



 29

 

1.2.1.2 Prüfung Typ 0 mit eingekuppeltem Motor bei unbeladenem und beladenem 

Fahrzeug nach den Vorschriften in den Absätzen 1.4.3.1 (Stabilitätsprü-

fung) und 1.4.3.2 (nur die Prüfung mit der Ausgangsgeschwindigkeit  

v = 0,8 vmax) des Anhangs 4 der Regelung Nr. 13. 

 

1.2.1.3 Prüfung Typ I 

 

1.2.2 Hilfsbremssystem 

 

1.2.2.1 Prüfung Typ 0 mit ausgekuppeltem Motor bei beladenem Fahrzeug (Diese 

Prüfung braucht nicht durchgeführt zu werden, wenn offensichtlich ist, dass 

die Vorschriften eingehalten sind, zum Beispiel bei einem Bremssystem 

mit Diagonalaufteilung.) 

 

1.2.3 Feststellbremssystem 

 

 (nur durchzuführen, wenn die Bremsen, für die die Genehmigung für den 

Bremsbelag beantragt wird, beim Parken betätigt werden.) 

 

1.2.3.1 Prüfung bei einem Gefälle von 18 % bei beladenem Fahrzeug 

 

1.3 Das Fahrzeug muss allen einschlägigen Vorschriften in Absatz 2 des An-

hangs 4 der Regelung Nr. 13 für die betreffende Fahrzeugklasse entspre-

chen. 
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2 Zusätzliche Vorschriften 
 

 Die Einhaltung der zusätzlichen Vorschriften ist anhand eines der beiden 

nachstehenden Verfahren nachzuweisen: 

 

2.1 Fahrzeugprüfung (Prüfung der einzelnen Achsen) 

 

 Diese Prüfung ist bei voll beladenem Fahrzeug auf ebener Fahrbahn 

durchzuführen, wobei alle Bremsungen bei ausgekuppeltem Motor erfol-

gen müssen. 

 

 Das Betriebsbremssystem des Fahrzeugs muss mit einer Einrichtung ver-

sehen sein, die die Vorderachsbremsen von den Hinterachsbremsen 

trennt, so dass sie unabhängig voneinander betätigt werden können. Wird 

eine Genehmigung für eine Bremsbelag-Einheit für die Vorderachsbrem-

sen beantragt, dann werden die Hinterachsbremsen für die Dauer der Prü-

fung außer Funktion gesetzt. 

 

 Wird eine Genehmigung für eine Bremsbelag-Einheit für die Hinterachs-

bremsen beantragt, dann werden die Vorderachsbremsen für die Dauer 

der Prüfung außer Funktion gesetzt. 

 

2.1.1 Prüfung des Verhaltens in kaltem Zustand 

 

 Ein Vergleich zwischen dem Verhalten von Ersatz-Bremsbelag-Einheit und 

Original-Bremsbelag-Einheit in kaltem Zustand wird angestellt, indem die 

Prüfergebnisse nach dem nachstehenden Verfahren einander gegenüber-

gestellt werden. 
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2.1.1.1 Es sind mindestens sechs Bremsungen mit verschiedenen in Stufen an-

steigenden Pedalkräften oder Bremsleitungsdrücken bis zum Blockieren 

der Räder oder wahlweise bis zu einer mittleren Vollverzögerung von 

6 m/s2 oder bis zu der für die betreffende Fahrzeugklasse höchstzulässi-

gen Pedalkraft durchzuführen, wobei die Ausgangsgeschwindigkeit den in 

der nachstehenden Tabelle angegebenen Werten entspricht. 

 

Fahrzeugklasse Prüfgeschwindigkeit in km/h 
 Vorderachse Hinterachse 

M1 70 45 
M2 50 40 
N1 65 50 

 

 Die Bremsenanfangstemperatur muss zu Beginn jeder Bremsung 

≤ 100 °C sein. 

 

2.1.1.2 Die Pedalkraft oder der Bremsleitungsdruck und die mittlere Vollverzöge-

rung sind für jede Bremsung festzustellen und aufzuzeichnen; es ist hier-

aus die Pedalkraft oder der Bremsleitungsdruck zu ermitteln, bei dem (falls 

möglich) bei den Vorderachsbremsen eine mittlere Vollverzögerung von 

5 m/s2 und bei den Hinterachsbremsen von 3 m/s2 erreicht wird. Können 

diese Werte bei der höchstzulässigen Pedalkraft nicht erreicht werden, 

dann ist wahlweise die Pedalkraft oder der Bremsleitungsdruck zu ermit-

teln, bei dem die Höchstverzögerung erreicht wird. 

 

2.1.1.3 Bei der Ersatz-Bremsbelag-Einheit ist davon auszugehen, dass sie ähnli-

che Funktionseigenschaften wie die Original-Bremsbelag-Einheit aufweist, 

wenn die bei derselben Betätigungskraft oder demselben Bremsleitungs-

druck in den oberen zwei Dritteln der ermittelten Kurve erreichten Werte 

der mittleren Vollverzögerung nicht um mehr als 15 % von den Werten ab-

weichen, die mit der Original-Bremsbelag-Einheit erreicht werden. 
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2.1.2 Prüfung der Geschwindigkeitsabhängigkeit 

 

2.1.2.1 Mit der Pedalkraft nach Absatz 2.1.1.2 dieses Anhangs und einer Brem-

senanfangstemperatur ≤ 100 °C sind drei Bremsungen bei jeder der nach-

stehenden Geschwindigkeiten durchzuführen: 

 

 bei der Vorderachse bei 65 km/h, 100 km/h und 135 km/h, falls vmax größer 

als 150 km/h ist, 

 bei der Hinterachse bei 45 km/h, 65 km/h und 90 km/h, falls vmax größer als 

150 km/h ist. 

 

2.1.2.2 Die Ergebnisse jeder Gruppe von drei Bremsungen sind zu mitteln, und die 

Geschwindigkeit ist in Abhängigkeit von der entsprechenden mittleren Voll-

verzögerung graphisch darzustellen. 

 

2.1.2.3 Die für die höheren Geschwindigkeiten aufgezeichneten Werte der mittle-

ren Vollverzögerung dürfen nicht um mehr als 15 % von dem für die nied-

rigste Geschwindigkeit aufgezeichneten Wert abweichen. 

 

2.2 Prüfung auf dem Schwungmassenprüfstand 

 

2.2.1 Prüfausrüstung 

 

 Für die Prüfungen ist ein Schwungmassenprüfstand mit der betreffenden 

Fahrzeugbremse auszurüsten. Der Prüfstand ist so zu instrumentieren, 

dass die Umdrehungsgeschwindigkeit, das Bremsmoment, der Druck in 

der Bremsleitung, die Zahl der Umdrehungen nach der Bremsbetätigung, 

die Bremszeit und die Temperatur des rotierenden Teils der Bremse stän-

dig aufgezeichnet werden. 
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2.2.2 Prüfbedingungen 

 

2.2.2.1 Die rotierende Masse des Prüfstands muss der Hälfte des Achslastanteils 

an der Höchstmasse des Fahrzeugs nach den Angaben in der nachste-

henden Tabelle und der Rollradius dem des größten Reifens entsprechen, 

der für diesen Fahrzeugtyp (diese Fahrzeugtypen) genehmigt ist. 

 

Fahrzeugklasse Achslastanteil an der Höchstmasse 
des Fahrzeugs 

 Vorderachse Hinterachse 
M1 0,77 0,32 
M2 0,69 0,44 
N1 0,66 0,39 

 

2.2.2.2 Die Anfangs-Umdrehungsgeschwindigkeit auf dem Prüfstand muss der 

linearen Fahrzeuggeschwindigkeit nach den Absätzen 2.2.3 und 2.2.4 die-

ses Anhangs entsprechen; dabei ist der dynamische Rollradius des Rei-

fens zu berücksichtigen. 

 

2.2.2.3 Die zur Prüfung vorgelegten Bremsbeläge müssen an den entsprechenden 

Bremsen befestigt und bis zur Festlegung eines vorgeschriebenen Ein-

fahrablaufs nach den Angaben des Herstellers in Absprache mit dem 

Technischen Dienst eingefahren werden. 

 

2.2.2.4 Wird Kühlluft verwendet, so muss die Geschwindigkeit des Luftstroms an 

der Bremse betragen: 

Vair = 0,33 v 

 

 Hierbei ist 

 V = Prüfgeschwindigkeit des Fahrzeugs bei Beginn der Bremsung. 
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2.2.3 Prüfung der Gleichwertigkeit des Verhaltens in kaltem Zustand 

 

 Ein Vergleich zwischen dem Verhalten von Ersatz-Bremsbelag-Einheit und 

Original-Bremsbelag-Einheit in kaltem Zustand wird angestellt, indem die 

Prüfergebnisse nach dem nachstehenden Verfahren einander gegenüber-

gestellt werden. 

 

2.2.3.1 Bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 80 km/h für M1 und N1 und 

60 km/h für M2 sowie einer Bremsentemperatur ≤ 100 °C zu Beginn jeder 

Bremsbetätigung sind mindestens sechs Bremsungen mit verschiedenen 

in Stufen ansteigenden Bremsleitungsdrücken bis zu einer mittleren Voll-

verzögerung von 6 m/s2 durchzuführen. 

 

2.2.3.2 Der Bremsleitungsdruck und die mittlere Vollverzögerung sind für jede 

Bremsung festzustellen und aufzuzeichnen; es ist hieraus der Bremslei-

tungsdruck zu ermitteln, bei dem ein Wert von 5 m/s2 erreicht wird. 

 

2.2.3.3 Bei der Ersatz-Bremsbelag-Einheit ist davon auszugehen, dass sie ähnli-

che Funktionseigenschaften wie die Original-Bremsbelag-Einheit aufweist, 

wenn die bei derselben Betätigungskraft oder demselben Bremsleitungs-

druck in den oberen zwei Dritteln der ermittelten Kurve erreichten Werte 

der mittleren Vollverzögerung nicht um mehr als 15 % von den Werten ab-

weichen, die mit der Original-Bremsbelag-Einheit erreicht werden. 

 

2.2.4 Prüfung der Geschwindigkeitsabhängigkeit  

 

2.2.4.1 Mit dem Bremsleitungsdruck nach Absatz 2.2.3.2 und einer Bremsenan-

fangstemperatur ≤ 100 °C sind drei Bremsungen bei Umdrehungsge-

schwindigkeiten durchzuführen, die folgenden linearen Fahrzeugge-

schwindigkeiten entsprechen: 

 75 km/h, 120 km/h und 160 km/h, falls vmax größer als 150 km/h ist. 
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2.2.4.2 Die Ergebnisse für jede Gruppe von drei Bremsungen sind zu mitteln, und 

die Geschwindigkeit ist in Abhängigkeit von der entsprechenden mittleren 

Vollverzögerung graphisch darzustellen. 

 

2.2.4.3 Die für die höheren Geschwindigkeiten aufgezeichneten Werte der mittle-

ren Vollverzögerung dürfen nicht um mehr als 15 % von dem für die nied-

rigste Geschwindigkeit aufgezeichneten Wert abweichen. 
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Anhang 4 
 

Vorschriften für Ersatz-Bremsbelag-Einheiten und Ersatz-Trommelbremsbeläge 
für Fahrzeuge der Klassen M3, N2 und N3 

 

 

1 Fahrzeugprüfung 
 

1.1 Prüffahrzeug 

 

 Ein Fahrzeug, das für den Typ (die Typen), für den (die) die Genehmi-

gung für die Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder den Ersatz-Trommel-

bremsbelag beantragt wird, repräsentativ ist, ist mit Bremsbelag-

Einheiten oder Trommelbremsbelägen des Typs auszurüsten, für den 

die Genehmigung beantragt wird, und nach den Vorschriften der Rege-

lung Nr. 13 für die Bremsprüfung zu instrumentieren. 

 

 Die zur Prüfung vorgelegten Bremsbeläge müssen an den entspre-

chenden Bremsen montiert und bis zur Festlegung eines vorgeschrie-

benen Einfahrablaufs nach den Angaben des Herstellers in Absprache 

mit dem Technischen Dienst eingefahren werden. 

 

1.2 Prüfungen und Vorschriften 

 

1.2.1 in Übereinstimmung mit der Regelung Nr. 13 

 

1.2.1.1 Das Bremssystem des Fahrzeugs ist nach den Vorschriften der Rege-

lung Nr. 13 Anhang 4 Absätze 1 und 2 für die betreffende Fahrzeug-

klasse (M3, N2 oder N3) zu prüfen. Dabei handelt es sich um folgende 

Vorschriften bzw. Prüfungen: 
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1.2.1.1.1 Betriebsbremssystem 

 

1.2.1.1.1.1 Prüfung Typ 0 mit ausgekuppeltem Motor bei beladenem Fahrzeug 

 

1.2.1.1.1.2 Prüfung Typ 0 mit eingekuppeltem Motor bei unbeladenem und bela-

denem Fahrzeug nach den Vorschriften der Regelung Nr. 13 Anhang 4 

Absätze 1.4.3.1 (Stabilitätsprüfung) und 1.4.3.2 (nur die Prüfung mit der 

Ausgangsgeschwindigkeit v = 0,8 vmax) 

 

1.2.1.1.1.3 Prüfung Typ I nach den Vorschriften der Regelung Nr. 13 Anhang 4 

Absätze 1.5.1 und 1.5.3 

 

1.2.1.1.1.4 Prüfung Typ II 

 

 Das beladene Fahrzeug ist so zu prüfen, dass die Energieaufnahme 

derjenigen entspricht, die während des gleichen Zeitraums bei dem be-

ladenen Fahrzeug entsteht, das mit einer durchschnittlichen Geschwin-

digkeit von 30 km/h auf einem Gefälle von 2,5 % über eine Strecke von 

6 km mit ausgekuppeltem Motor fährt, wobei die Bremsenergie allein 

von den Betriebsbremsen aufgenommen wird. 

 

1.2.1.1.2 Hilfsbremssystem 

 

1.2.1.1.2.1 Prüfung Typ 0 mit ausgekuppeltem Motor bei beladenem Fahrzeug 

(Diese Prüfung kann entfallen, wenn entsprechende Prüfungen nach 

Absatz 1.2.2 dieses Anhangs vorgenommen werden.) 
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1.2.1.1.3 Feststellbremssystem 

 (nur durchzuführen, wenn die Bremsen, für die die Genehmigung für 

den Bremsbelag beantragt wird, beim Parken betätigt werden.) 

 

1.2.1.1.3.1 Prüfung bei einem Gefälle von 18 % bei beladenem Fahrzeug 

 

1.2.1.2 Das Fahrzeug muss allen einschlägigen Vorschriften in Absatz 2 des 

Anhangs 4 der Regelung Nr. 13 für die betreffende Fahrzeugklasse 

entsprechen. 

 

1.2.2 Zusätzliche Vorschriften (Prüfung der einzelnen Achsen) 

 

 Die nachstehenden Prüfungen sind bei voll beladenem Fahrzeug auf 

ebener Fahrbahn durchzuführen, wobei alle Bremsungen bei ausge-

kuppeltem Motor erfolgen müssen. 

 

 Das Betriebsbremssystem des Fahrzeugs muss mit einer Einrichtung 

versehen sein, die die Vorderachsbremsen von den Hinterachsbrem-

sen trennt, so dass sie unabhängig voneinander betätigt werden kön-

nen. Wird die Genehmigung für eine Bremsbelag-Einheit oder einen 

Trommelbremsbelag für die Vorderachsbremsen beantragt, dann wer-

den die Hinterachsbremsen für die Dauer der Prüfung außer Funktion 

gesetzt. Wird die Genehmigung für eine Bremsbelag-Einheit oder einen 

Trommelbremsbelag für die Hinterachsbremsen beantragt, dann wer-

den die Vorderachsbremsen für die Dauer der Prüfung außer Funktion 

gesetzt. 
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1.2.2.1 Gleichwertigkeitsprüfung in kaltem Zustand 

 

 Ein Vergleich zwischen dem Verhalten von Ersatz-Bremsbelag-Einheit 

oder Ersatz-Trommelbremsbelag und Original-Bremsbelag-Einheit oder 

Original-Trommelbremsbelag in kaltem Zustand wird angestellt, indem 

die Prüfergebnisse nach dem nachstehenden Verfahren einander ge-

genübergestellt werden. 

 

1.2.2.1.1 Es sind mindestens sechs Bremsungen mit verschiedenen in Stufen 

ansteigenden Pedalkräften oder Bremsleitungsdrücken bis zum Blo-

ckieren der Räder oder wahlweise bis zu einer mittleren Vollverzöge-

rung von 3,5 m/s2, bis zu der höchstzulässigen Pedalkraft oder bis zu 

dem höchsten Bremsleitungsdruck bei einer Ausgangsgeschwindigkeit 

von 45 km/h und einer Bremsentemperatur ≤ 100 °C zu Beginn jeder 

Bremsbetätigung durchzuführen. 

 

1.2.2.1.2 Die Pedalkraft oder der Bremsleitungsdruck und die mittlere Vollverzö-

gerung sind für jede Bremsbetätigung festzustellen und aufzuzeichnen; 

es ist hieraus die Pedalkraft oder der Bremsleitungsdruck zu ermitteln, 

bei dem (falls möglich) eine mittlere Vollverzögerung von 3 m/s2 erreicht 

wird. Kann dieser Wert nicht erreicht werden, dann ist wahlweise die 

Pedalkraft oder der Bremsleitungsdruck zu ermitteln, bei dem die 

Höchstverzögerung erreicht wird. 

 

1.2.2.1.3 Bei der Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder dem Ersatz-Trommelbrems-

belag ist davon auszugehen, dass sie ähnliche Funktionseigenschaften 

wie die Original-Bremsbelag-Einheit oder der Original-Trommelbrems-

belag aufweisen, wenn die bei derselben Betätigungskraft oder dem-

selben Bremsleitungsdruck in den oberen zwei Dritteln der ermittelten 

Kurve erreichten Werte der mittleren Vollverzögerung nicht um mehr als 

15 % von den Werten abweichen, die mit der Original-Bremsbelag-

Einheit oder dem Original-Trommelbremsbelag erreicht werden. 
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1.2.2.2 Prüfung der Geschwindigkeitsabhängigkeit 

 

1.2.2.2.1 Mit der Pedalkraft nach Absatz 1.2.2.1.2 dieses Anhangs und einer 

Bremsenanfangstemperatur ≤ 100 °C sind drei Bremsungen bei jeder 

der nachstehenden Geschwindigkeiten durchzuführen: 

 

 40 km/h bis hinunter zu 20 km/h, 

 60 km/h bis hin unter zu 40 km/h und 

 80 km/h bis hinunter zu 60 km/h (bei vmax ≥ 90 km/h). 

 

1.2.2.2.2 Die Ergebnisse jeder Gruppe von drei Bremsungen sind zu ermitteln, 

und die Geschwindigkeit ist in Abhängigkeit von der entsprechenden 

mittleren Vollverzögerung graphisch darzustellen. 

 

1.2.2.2.3 Die für die höheren Geschwindigkeiten aufgezeichneten Werte der mitt-

leren Vollverzögerung dürfen nicht um mehr als 25 % von dem für die 

niedrigste Geschwindigkeit aufgezeichneten Wert abweichen. 

 

 

2 Prüfung auf dem Schwungmassenprüfstand 
 

2.1 Prüfausrüstung 

 

 Für die Prüfungen ist ein Schwungmassenprüfstand mit der betreffen-

den Fahrzeugbremse auszurüsten. Der Prüfstand ist so zu instrumen-

tieren, dass die Umdrehungsgeschwindigkeit, das Bremsmoment, der 

Druck in der Bremsleitung, die Zahl der Umdrehungen nach der 

Bremsbetätigung, die Bremszeit und die Temperatur des rotierenden 

Teils der Bremse ständig aufgezeichnet werden. 
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2.1.1 Prüfbedingungen  

 

2.1.1.1 Die rotierende Masse des Prüfstands muss der Hälfte des Achslastan-

teils von 0,55 an der Höchstmasse des Fahrzeugs und dem Rollradius 

des größten Reifens entsprechen, der für diesen Fahrzeugtyp (diese 

Fahrzeugtypen) zugelassen ist. 

 

2.1.1.2 Die Anfangs-Umdrehungsgeschwindigkeit auf dem Prüfstand muss der 

in den nachstehenden Absätzen angegebenen linearen Fahrzeugge-

schwindigkeit entsprechen; dabei ist der dynamische Rollradius des 

kleinsten Reifens zu berücksichtigen, der für diese(n) Fahrzeugtyp(en) 

zugelassen ist.  

 

2.1.1.3 Die zur Prüfung vorgelegten Bremsbelag-Einheiten oder Trommel-

bremsbeläge müssen an der Bremse montiert und bis zur Festlegung 

eines vorgeschriebenen Einfahrablaufs nach den Angaben des Herstel-

lers in Absprache mit dem Technischen Dienst eingefahren werden. 

 

2.1.1.4 Wird Kühlluft verwendet, so muss die Geschwindigkeit des Luftstroms 

an der Bremse betragen: 

vair = 0,33 v 

 

 Hierbei ist: 

 v = Prüfgeschwindigkeit des Fahrzeugs bei Beginn der Bremsung. 

 

2.1.1.5 Der Betätigungszylinder an der Bremse muss in der kleinsten Größe 

angebracht sein, die für diese(n) Fahrzeugtyp(en) zugelassen ist. 
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2.2 Prüfungen und Vorschriften 

 

2.2.1 Prüfungen nach den Vorschriften der ECE-Regelung Nr. 13 

 

2.2.1.1 Prüfung Typ 0 

 

 Bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 60 km/h und einer Bremsen-

temperatur ≤ 100 °C zu Beginn jeder Bremsbetätigung sind mindestens 

sechs Bremsungen mit verschiedenen in Stufen ansteigenden Brems-

leitungsdrücken bis zu dem ständig vom Bremssystem des Fahrzeug-

typs (der Fahrzeugtypen) erzeugten garantierten Bremsleitungsdruck 

(zum Beispiel Einschaltdruck des Kompressors) durchzuführen. Es 

muss eine mittlere Vollverzögerung von mindestens 5 m/s2  erreicht 

werden. 

 

2.2.1.2 Prüfung Typ 0, Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten 

 

 Es sind drei Bremsungen bei einer Bremsentemperatur ≤ 100 °C zu 

Beginn jeder Bremsbetätigung und dem garantierten Bremsleitungs-

druck nach Absatz 2.2.1.1 durchzuführen, und zwar aus einer Ge-

schwindigkeit von 100 km/h, wenn die Genehmigung sich auf Fahrzeu-

ge der Klasse N2 bezieht, und aus 90 km/h, wenn sie sich auf Fahrzeu-

ge der Klassen M3 und N3 bezieht. Der Mittelwert der bei den drei 

Bremsungen erreichten mittleren Vollverzögerung muss mindestens 

4 m/s2 betragen. 
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2.2.1.3 Prüfung Typ I 

 

2.2.1.3.1 Aufheizverfahren 

 

 Es sind 20 aufeinander folgende Teilbremsungen bei v1 = 60 km/h und 

v2 = 30 km/h mit einer Zyklusdauer von 60 s durchzuführen, wobei die 

Bremsentemperatur bei der ersten Bremsung ≤ 100 °C ist. Der Brems-

leitungsdruck muss bei der ersten Bremsung einer Verzögerung von 

3 m/s2 entsprechen und während der folgenden Bremsungen gleich 

bleiben. 

 

2.2.1.3.2 Heißbremsverfahren 

 

 Nach Abschluss des Anwärmverfahrens ist unter den in Absatz 2.2.1.1 

genannten Bedingungen bei dem garantierten Bremsleitungsdruck 

nach Absatz 2.2.1.1 (jedoch bei anderen Temperaturbedingungen) die 

Heißbremswirkung zu ermitteln. Die mittlere Vollverzögerung darf bei 

der angewärmten Bremse nicht weniger als 4 m/s2 oder 60 % des 

Werts, der bei der kalten Bremse erreicht wird, betragen. 

 

2.2.1.3.3 Erholung 

 

 120 s nach den Bremsungen zur Ermittlung der Heißbremswirkung sind 

bei dem Bremsleitungsdruck nach Absatz 2.2.1.3.1 in Abständen von 

mindestens 2 Minuten bei der Ausgangsgeschwindigkeit von 60 km/h 

fünf Vollbremsungen durchzuführen. Zu Beginn der fünften Bremsung 

muss die Bremsentemperatur ≤ 100 °C sein, und die erreichte mittlere 

Vollverzögerung darf nicht um mehr als 10 % von dem Wert abwei-

chen, der anhand des Verhältnisses Bremsleitungsdruck/Verzögerung 

bei der Prüfung Typ 0 bei 60 km/h berechnet wurde. 
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2.2.1.4 Prüfung Typ II 

 

2.2.1.4.1 Aufheizverfahren 

 

 Die Bremsen sind bei konstantem Bremsmoment, das einer Verzöge-

rung von 0,15 m/s2 entspricht, bei konstanter Geschwindigkeit von 

30 km/h 12 Minuten lang zu erwärmen. 

 

2.2.1.4.2 Heißbremswirkung 

 

 Nach Abschluss des Anwärmverfahrens ist unter den in Absatz 2.2.1.1 

genannten Bedingungen bei dem garantierten Bremsleitungsdruck 

nach Absatz 2.2.1.1 (jedoch bei anderen Temperaturbedingungen) die 

Heißbremswirkung zu ermitteln. Die mittlere Vollverzögerung darf bei 

der angewärmten Bremse nicht weniger als 3,75 m/s2 betragen. 

 

2.2.1.5 Statische Prüfung der Feststellbremswirkung 

 

2.2.1.5.1 Für den gesamten Bereich der Bremsungen ist der ungünstigste Fall 

hinsichtlich der Bremsenbetätigungskraft, der Höchstmasse des an ei-

ner Achse zu bremsenden Fahrzeugs und des Reifenradius zu bestim-

men. 

 

2.2.1.5.2 Die Bremse ist mit der Betätigungskraft nach Absatz 2.2.1.5.1 zu betä-

tigen. 

 

2.2.1.5.3 Auf die Prüfstandrolle ist ein langsam zunehmendes Drehmoment auf-

zubringen, damit sich Trommel oder Scheibe dreht. Das aufgebrachte 

Drehmoment an der Bremse ist in dem Augenblick zu messen, in dem 

die Prüfstandrolle sich zu bewegen beginnt, und die entsprechende 

Bremskraft an der Achse ist unter Berücksichtung des Reifenradius 

nach Absatz 2.2.1.5.1 zu berechnen. 
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2.2.1.5.4 Wird die nach den Vorschriften in Absatz 2.2.1.5.3 gemessene Brems-

kraft durch die Hälfte der Fahrzeugmasse nach Absatz 2.2.1.5.1 divi-

diert, dann muss sich mindestens der Quotient 0,18 ergeben. 

 

2.2.2 Gleichwertigkeitsprüfung in kaltem Zustand 

 

 Ein Vergleich zwischen dem Verhalten von Ersatz-Bremsbelag-Einheit 

oder Ersatz-Trommelbremsbelag und Original-Bremsbelag-Einheit oder 

Original-Trommelbremsbelag in kaltem Zustand wird angestellt, indem 

die Ergebnisse der Prüfung Typ 0 nach Absatz 2.2.1.1 einander ge-

genübergestellt werden. 

 

2.2.2.1 Die Prüfung Typ 0 nach Absatz 2.2.1.1 ist mit einem Satz Original-

Bremsbelag-Einheiten oder Original-Trommelbremsbelägen durchzu-

führen. 

 

2.2.2.2 Bei der Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder dem Ersatz-Trommelbrems-

belag ist davon auszugehen, dass sie ähnliche Funktionseigenschaften 

wie die Original-Bremsbelag-Einheit oder der Original-Trommelbrems-

belag aufweisen, wenn die bei demselben Bremsleitungsdruck in den 

oberen zwei Dritteln der ermittelten Kurve erreichten Werte der mittle-

ren Vollverzögerung nicht um mehr als 15 % von den Werten abwei-

chen, die mit der Original-Bremsbelag-Einheit oder dem Original-

Trommelbremsbelag erreicht werden. 
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2.2.3 Prüfung der Geschwindigkeitsabhängigkeit 

 

2.2.3.1 Mit dem garantierten Bremsleitungsdruck nach Absatz 2.2.1.1 und ei-

ner Bremsenanfangstemperatur ≤ 100 °C sind drei Bremsungen bei je-

der der nachstehenden Geschwindigkeiten durchzuführen: 

 

 60 km/h bis hinunter zu 30 km/h, 

 80 km/h bis hinunter zu 60 km/h und 

 110 km/h bis hinunter zu 80 km/h (bei vmax ≥ 90 km/h). 

 

2.2.3.2 Die Ergebnisse jeder Gruppe von drei Bremsungen sind zu mitteln, und 

die Geschwindigkeit ist in Abhängigkeit von der entsprechenden mittle-

ren Vollverzögerung grafisch darzustellen. 

 

2.2.3.3 Die für die höheren Geschwindigkeiten aufgezeichneten Werte der mitt-

leren Vollverzögerung dürfen nicht um mehr als 25 % von dem für die 

niedrigste Geschwindigkeit aufgezeichneten Wert abweichen. 
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Anhang 5 

Vorschriften für Ersatz-Bremsbelag-Einheiten für Fahrzeuge 
der Klassen O1 und O2 

 

 

1 Allgemeines 
 

 Das in diesem Anhang beschriebene Verfahren bezieht sich auf eine Prü-

fung auf einem Schwungmassenprüfstand. Die Prüfungen können jedoch 

auch an einem Prüffahrzeug oder auf einem Rollenprüfstand durchgeführt 

werden, sofern dies unter denselben Prüfbedingungen geschieht und die-

selben Parameter wie bei der Prüfung auf dem Schwungmassenprüfstand 

bestimmt werden. 

 

 

2 Prüfausrüstung 
 

 Für die Prüfungen ist ein Schwungmassenprüfstand mit der betreffenden 

Fahrzeugbremse auszurüsten. Der Prüfstand ist so zu instrumentieren, 

dass die Umdrehungsgeschwindigkeit, das Bremsmoment, der Druck in 

der Bremsleitung oder die Betätigungskraft, die Zahl der Umdrehungen 

nach der Bremsbetätigung, die Bremszeit und die Temperatur des rotie-

renden Teils der Bremse ständig aufgezeichnet werden. 

 

2.1 Prüfbedingungen 

 

2.1.1 Die rotierende Masse des Prüfstands muss der Hälfte des jeweiligen Achs-

lastanteils an der Höchstmasse des Fahrzeugs und der Rollradius dem 

des größten Reifens entsprechen, der für diese(n) Fahrzeugtyp(en) zuge-

lassen ist. 
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2.1.2 Die Anfangs-Umdrehungsgeschwindigkeit auf dem Prüfstand muss der 

linearen Fahrzeuggeschwindigkeit nach Absatz 3.1 dieses Anhangs ent-

sprechen; dabei ist der dynamische Rollradius des kleinsten Reifens zu 

berücksichtigen, der für diese(n) Fahrzeugtyp(en) zugelassen ist. 

 

2.1.3 Die zur Prüfung vorgelegten Bremsbeläge müssen an der entsprechenden 

Bremse montiert und bis zur Festlegung eines vorgeschriebenen Einfahr-

ablaufs nach den Angaben des Herstellers in Absprache mit dem Techni-

schen Dienst eingefahren werden. 

 

2.1.4 Wird Kühlluft verwendet, so muss die Geschwindigkeit des Luftstroms an 

der Bremse betragen: 

vair = 0,33 v 

 

 Hierbei ist: 

 v = Prüfgeschwindigkeit des Fahrzeugs bei Beginn der Bremsung. 

 

2.1.5 Die Betätigungseinrichtung an der Bremse muss in derselben Einbaulage 

wie im Fahrzeug angebracht sein. 

 

 

3 Prüfungen und Vorschriften 
 

3.1 Prüfung Typ 0 

 

 Bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 60 km/h und einer Bremsentempera-

tur ≤ 100 °C zu Beginn jeder Bremsbetätigung sind mindestens sechs aufein-

ander folgende Bremsungen mit verschiedenen in Stufen ansteigenden 

Bremsleitungsdrücken oder Betätigungskräften bis zu dem höchsten Brems-

leitungsdruck oder bis zu einer Verzögerung von 6 m/s2 durchzuführen. Die 

letzte Bremsung ist mit einer Ausgangsgeschwindigkeit von 40 km/h zu wie-

derholen. 



 49

 

3.2 Prüfung Typ I 

 

3.2.1 Aufheizverfahren 

 

 Die Bremse ist durch andauerndes Bremsen nach den Vorschriften der in 

Absatz 1.5.2 des Anhangs 4 der Regelung Nr. 13 zu erwärmen, wobei die 

Bremsscheibentemperatur zu Beginn ≤ 100 °C sein muss. 

 

3.2.2 Heißbremswirkung 

 

 Nach Abschluss des Anwärmverfahrens ist unter den in Absatz 3.2.1 ge-

nannten Bedingungen bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 40 km/h bei 

demselben Bremsleitungsdruck oder derselben Betätigungskraft (jedoch 

bei anderen Temperaturbedingungen) die Heißbremswirkung zu ermitteln. 

Die mittlere Vollverzögerung darf bei der angewärmten Bremse nicht weni-

ger als 3,5 m/s2 oder 60 % des Werts, der bei der kalten Bremse erreicht 

wird, betragen. 

 

3.3 Gleichwertigkeitsprüfung in kaltem Zustand 

 

 Ein Vergleich zwischen dem Verhalten von Ersatz-Bremsbelag-Einheit und 

Original-Bremsbelag-Einheit in kaltem Zustand wird angestellt, indem die 

Ergebnisse der Prüfung Typ 0 nach Absatz 3.1 einander gegenübergestellt 

werden. 

 

3.3.1 Die Prüfung Typ 0 nach Absatz 3.1 ist mit einem Satz Original-Brems-

belag-Einheiten durchzuführen. 
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3.3.2 Bei der Ersatz-Bremsbelag-Einheit ist davon auszugehen, dass sie ähnli-

che Funktionseigenschaften wie die Original-Bremsbelag-Einheit aufweist, 

wenn die bei demselben Bremsleitungsdruck oder derselben Betätigungs-

kraft in den oberen zwei Dritteln der ermittelten Kurve erreichten Werte der 

mittleren Vollverzögerung nicht um mehr als 15 % von den Werten abwei-

chen, die mit der Original-Bremsbelag-Einheit erreicht werden. 
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Anhang 6 

Vorschriften für Ersatz-Bremsbelag-Einheiten und Ersatz-Trommelbremsbeläge 
für Fahrzeuge der Klassen O3 und O4 

 

 

1 Prüfbedingungen 
 

 Die in diesem Anhang vorgeschriebenen Prüfungen können wahlweise 

entweder an einem Prüffahrzeug, auf einem Schwungmassenprüfstand 

oder auf einem Rollenprüfstand unter denselben Prüfbedingungen durch-

geführt werden, wie sie in den Absätzen 3.1 bis 3.4 der Anlage 2 zum An-

hang 11 der Regelung Nr. 13 beschrieben sind. 

 

 Die zur Prüfung vorgelegten Bremsbeläge müssen an den entsprechenden 

Bremsen befestigt und bis zur Festlegung eines vorgeschriebenen Ein-

fahrablaufs nach den Angaben des Herstellers in Absprache mit dem 

Technischen Dienst eingefahren werden. 

 

 

2 Prüfungen und Vorschriften 
 

2.1 In Übereinstimmung mit der Regelung Nr. 13 Anhang 11 

 Die Bremsen sind nach den Vorschriften in Absatz 3.5 der Anlage 2 zum 

Anhang 11 der Regelung Nr. 13 zu prüfen. 

 

2.1.1 Die Ergebnisse sind in einem Prüfprotokoll nach der Anlage 3 zum Anhang 

11 der Regelung Nr. 13 festzuhalten. 

 

2.1.2 Diese Ergebnisse und die mit den Original-Bremsbelag-Einheiten oder 

Original-Trommelbremsbelägen unter denselben Bedingungen erzielten 

Ergebnisse sind miteinander zu vergleichen. 
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2.1.3 Die bei der Prüfung Typ I oder Typ III, falls zutreffend, bei demselben Ein-

gangsdrehmoment erreichte Heißbremswirkung der Ersatz-Bremsbelag-

einheit oder des Ersatz-Trommelbremsbelags muss folgende Werte errei-

chen: 

 

 a) gleich oder größer als die Heißbremswirkung der Original-Brems-

belageinheit oder des Original-Trommelbremsbelags oder 

 

 b) mindestens 90 % der Kaltbremswirkung der Ersatz-Bremsbelag-

einheit oder des Ersatz-Trommelbremsbelags. 

 

 Der entsprechende Kolbenhub darf nicht ≥ 110 % des Wertes sein, der mit 

der Original-Bremsbelag-Einheit oder dem Original-Trommelbremsbelag 

erreicht wird, und den in Absatz 2 der Anlage 2 zum Anhang 11 der Rege-

lung Nr. 13 definierten Wert sp nicht überschreiten. Ist die Original-Brems-

belageinheit oder der Trommelbremsbelag nach den Anforderungen der 

Prüfung Typ II geprüft worden, so sind die Mindestanforderungen von Ab-

satz 1.7.2 des Anhangs 4 der Regelung Nr. 13 (Prüfung Typ III) für die Er-

satz-Bremsbelageinheit oder den Trommelbremsbelag anzuwenden. 

 

2.2 Gleichwertigkeitsprüfung in kaltem Zustand (Typ 0) 

 

2.2.1 Nach den Bedingungen des Absatzes 1 dieses Anhangs sind bei einer 

Ausgangsgeschwindigkeit von 60 km/h und einer Bremsentemperatur 

≤ 100 °C sechs Bremsungen mit verschiedenen in Stufen ansteigenden 

Betätigungskräften oder Bremsleitungsdrücken bis 6,5 bar oder bis zu ei-

ner erreichten Verzögerung von 6 m/s2  durchzuführen. 
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2.2.2 Die Betätigungskraft oder der Bremsleitungsdruck und das mittlere 

Bremsmoment oder die mittlere Vollverzögerung sind für jede Bremsung 

festzustellen und aufzuzeichnen. 

 

2.2.3 Diese Ergebnisse und die mit den Original-Bremsbelag-Einheiten oder 

Original-Trommelbremsbelägen unter denselben Prüfbedingungen erziel-

ten Ergebnisse sind miteinander zu vergleichen. 

 

2.2.4 Bei der Ersatz-Bremsbelag-Einheit oder dem Ersatz-Trommelbremsbelag 

ist davon auszugehen, dass sie ähnliche Funktionseigenschaften wie die 

Original-Bremsbelag-Einheit oder der Original-Trommelbremsbelag auf-

weisen, wenn die bei derselben Betätigungskraft oder demselben Brems-

leitungsdruck in den oberen zwei Dritteln der ermittelten Kurve erreichten 

Werte der mittleren Vollverzögerung nicht um mehr als -5 % und +15 % 

von den Werten abweichen, die mit der Original-Bremsbelag-Einheit oder 

dem Original-Trommelbremsbelag erreicht werden. 

 

 



 54

 

Anhang 7 

Vorschriften für Ersatz-Bremsbelag-Einheiten für Fahrzeuge der Klasse L 
 

 

1 Prüfbedingungen 

 

1.1 Ein Fahrzeug, das für den Typ (die Typen), für den (die) die Genehmigung 

für die Ersatz-Bremsbelag-Einheit beantragt wird, repräsentativ ist, ist mit 

den Bremsbelag-Einheiten des Typs auszurüsten, für den die Genehmi-

gung beantragt wird, und nach den Vorschriften der Regelung Nr. 78 für 

die Bremsprüfung zu instrumentieren. 

 

1.2 Die zur Prüfung vorgelegten Bremsbelag-Einheiten müssen an den ent-

sprechenden Bremsen montiert und bis zur Festlegung eines vorgeschrie-

benen Einfahrablaufs nach den Angaben des Herstellers in Absprache mit 

dem Technischen Dienst eingefahren werden. 

 

1.3 Bei Bremsbelag-Einheiten für Fahrzeuge mit einer kombinierten Bremsan-

lage nach Absatz 2.9 der Regelung Nr. 78 muss die Kombination (müssen 

die Kombinationen) der Bremsbelag-Einheiten für die Vorder- und die Hin-

terachse, für die die Genehmigung beantragt wird, geprüft werden. Die 

Kombination kann aus Ersatz-Bremsbelag-Einheiten für beide Achsen 

und/oder einer Ersatz-Bremsbelag-Einheit an einer und einer Original-

Bremsbelag-Einheit an der anderen Achse bestehen. 
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2 Prüfungen und Vorschriften 
 

2.1 In Übereinstimmung mit der Regelung Nr. 78 

 

2.1.1 Das Bremssystem des Fahrzeugs ist nach den Vorschriften in Absatz 1 

des Anhangs 3 der Regelung Nr. 78 für die betreffende Fahrzeugklasse 

(L1, L2, L3, L4 oder L5) zu prüfen. Dabei handelt es sich um folgende Vor-

schriften oder Prüfungen: 

 

2.1.1.1 Prüfung Typ 0 mit ausgekuppeltem Motor 

 

 Die Prüfung ist nur am beladenen Fahrzeug durchzuführen. Es sind min-

destens sechs Bremsungen mit verschiedenen in Stufen ansteigenden Be-

tätigungskräften oder Bremsleitungsdrücken bis zum Blockieren der Räder, 

bis zu einer Verzögerung von 6 m/s2 oder bis zu der höchstzulässigen Be-

tätigungskraft durchzuführen. 

 

2.1.1.2 Prüfung Typ 0 mit eingekuppeltem Motor 

 

 Nur durchzuführen bei Fahrzeugen der Klassen L3, L4 und L5. 

 

2.1.1.3 Prüfung Typ 0 mit feuchten Bremsen 

 

 Nicht durchzuführen bei Fahrzeugen der Klasse L5 oder bei Trommelbrem-

sen oder voll gekapselten Scheibenbremsen, die für eine Genehmigung 

nach der Regelung Nr. 78 dieser Prüfung nicht unterzogen werden. 

 

2.1.1.4 Prüfung Typ I 

 

 Nur durchzuführen bei Fahrzeugen der Klassen L3, L4 und L5. 
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2.1.2 Das Fahrzeug muss allen einschlägigen Vorschriften in Absatz 2 des An-

hangs 3 der Regelung Nr. 78 für die betreffende Fahrzeugklasse entspre-

chen. 

 

2.2 Zusätzliche Vorschriften 

 

2.2.1 Gleichwertigkeitsprüfung in kaltem Zustand 

 

 Ein Vergleich zwischen dem Verhalten von Ersatz-Bremsbelag-Einheit und 

Original-Bremsbelag-Einheit in kaltem Zustand wird angestellt, indem die 

Ergebnisse der Prüfung Typ 0 nach Absatz 2.1.1.1 einander gegenüberge-

stellt werden. 

 

2.2.1.1 Die Prüfung Typ 0 nach Absatz 2.1.1.1 ist mit einem Satz Original-Brems-

belag-Einheiten durchzuführen. 

 

2.2.1.2 Bei der Ersatz-Bremsbelag-Einheit ist davon auszugehen, dass sie ähnli-

che Funktionseigenschaften wie die Original-Bremsbelag-Einheit aufweist, 

wenn die bei demselben Bremsleitungsdruck in den oberen zwei Dritteln 

der ermittelten Kurve erreichten Werte der mittleren Vollverzögerung nicht 

um mehr als 15 % von den Werten abweichen, die mit der Original-Brems-

belag-Einheit erreicht werden. 

 

2.2.2 Prüfung der Geschwindigkeitsabhängigkeit 

 

 Diese Prüfung ist nur bei Fahrzeugen der Klassen L3, L4 und L5 in belade-

nem Zustand und bei ausgekuppeltem Motor unter den Bedingungen der 

Prüfung Typ 0, aber bei anderen Prüfgeschwindigkeiten durchzuführen. 

 

2.2.2.1 Anhand der Ergebnisse der Prüfung Typ 0 nach Absatz 2.1.1.1 ist die Be-

tätigungskraft oder der Bremsleitungsdruck zu ermitteln, der dem vorge-

schriebenen Mindestwert der mittleren Vollverzögerung für die betreffende 

Fahrzeugklasse entspricht.
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2.2.2.2 Mit der Betätigungskraft oder dem Bremsleitungsdruck nach Absatz 2.2.2.1 

und einer Bremsenanfangstemperatur ≤ 100 °C sind drei Bremsungen bei 

jeder der nachstehenden Geschwindigkeiten durchzuführen: 

 

 40 km/h, 80 km/h und 120 km/h (bei vmax ≥ 130 km/h). 

 

2.2.2.3 Die Ergebnisse für jede Gruppe von drei Bremsungen sind zu mitteln, und 

die Geschwindigkeit ist in Abhängigkeit von der entsprechenden mittleren 

Vollverzögerung grafisch darzustellen. 

 

2.2.2.4 Die für die höheren Geschwindigkeiten aufgezeichneten Werte der mittle-

ren Vollverzögerung dürfen nicht um mehr als 15 % von dem für die nied-

rigste Geschwindigkeit aufgezeichneten Wert abweichen. 
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Anhang 8 
 

Bestimmung des Reibverhaltens auf einem Prüfstand 
 

 

1 Einleitung 
 

1.1 Muster des Typs einer Ersatz-Bremsbelag-Einheit müssen auf einem Prüf-

stand geprüft werden, auf dem die in diesem Anhang beschriebenen Prüf-

bedingungen eingestellt und die beschriebenen Prüfverfahren angewendet 

werden können. 

 

1.2 Die Prüfergebnisse werden ausgewertet, um das Reibverhalten zu ermitteln.  

 

1.3 Das Reibverhalten der Muster muss mit dem für diesen Typ einer Ersatz-

Bremsbelag-Einheit festgelegten Standard zur Feststellung der Überein-

stimmung verglichen werden. 

 

 

2 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten für Fahrzeuge der Klassen M1, M2, N1, O1, 
O2 und L 

 

2.1 Ausrüstung 

 

2.1.1 Der Prüfstand muss so ausgelegt sein, dass eine Bremse in Originalgröße 

verwendet werden kann, die den Bremsen ähnlich ist, die an der Fahrzeug-

achse eingebaut sind, die für die Genehmigungsprüfung nach Absatz 5 die-

ser Regelung verwendet werden. 
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2.1.2 Die Drehzahl der Bremsscheibe oder der Bremstrommel muss ohne Last 

660 min-1 ± 10 min-1 1) betragen und darf unter Volllast 600 min-1 nicht unter-

schreiten. 

 

2.1.3 Die Prüfzyklen und die Bremsbetätigungen während der Zyklen müssen ein-

stellbar sein und automatisch ablaufen. 

 

2.1.4 Das erreichte Bremsmoment oder der Bremsdruck (Verfahren mit konstan-

tem Bremsmoment) und die Temperatur der Reibfläche müssen aufgezeich-

net werden. 

 

2.1.5 Es muss eine direkte Kühlluftzufuhr mit einem Durchsatz von 600 m3/h ± 

60 m3/h für die Bremse zur Verfügung stehen. 

 

2.2 Prüfverfahren 

 

2.2.1 Vorbereitung der Muster 

 

 Das Einfahrprogramm des Herstellers muss sicherstellen, dass bei Schei-

benbremsbelägen der Traganteil in der Reibfläche mindestens 80 % beträgt 

und die Temperatur der Reibfläche 300 °C nicht überschreitet; bei Bremsba-

cken-Einheiten muss der Traganteil mindestens 70 % betragen, und die 

Temperatur darf 200 °C nicht überschreiten. 

 

2.2.2 Prüfprogramm 

 

 Das Prüfprogramm umfasst eine Anzahl von aufeinander folgenden Brems-

zyklen, wobei jeder Zyklus aus X Bremsvorgängen besteht, bei denen die 

Bremse 5 Sekunden lang betätigt und anschließend 10 Sekunden lang ge-

löst ist. 

                                            
1)  Bei Fahrzeugen der Klassen L1 und L2 kann die Prüfdrehzahl niedriger sein. 
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 Die nachstehenden beiden Verfahren können wahlweise angewandt wer-

den:  

 

2.2.2.1 Prüfprogramm mit konstantem Druck 

 

2.2.2.1.1 Scheibenbremsbeläge 

 

 Der hydraulische Druck p unter dem (den) Kolben des Bremssattels muss 

nach der folgenden Formel konstant sein: 

 

kw

d
Ar57,0

Mp
⋅⋅

=  

 

 Dabei ist (sind): 

 

 Md = 150 Nm bei Ak ≤ 18,1 cm2 

 Md = 300 Nm bei Ak > 18,1 cm2 

 Ak = Fläche des Bremssattelkolbens (der Bremssattelkolben) 

 rw = wirksamer Radius der Scheibe 

 

Kühl- Höchste Anfangs- Zyklus- Zahl der 
luftzufuhr Brems- temperatur nummer Bremsungen 

scheiben- der Brems-
scheibe 

 
temperatur  

(°C) (°C) X 

1 1 x 10 ≤ 60 unbegrenzt nein 

2 – 6 5 x 10 100 unbegrenzt nein 
2)(350)

7 1 x 10 100 unbegrenzt ja 

 

                                            
2)  Bei Fahrzeugen der Klasse L muss die Temperatur auf 350 °C begrenzt werden. Falls erforder-

lich, muss die Zahl der Bremsungen pro Zyklus entsprechend reduziert werden. In diesem Fall 
muss die Zahl der Zyklen erhöht werden, um die Gesamtzahl der Bremsungen konstant zu halten.  
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2.2.2.1.2 Bremsbacken-Einheiten 
 
 Die spezifische Flächenpressung in der Reibfläche des Bremsbelags muss 

konstant 22 N/cm2 ± 6 N/cm2 betragen; dieser Wert gilt für eine stehende 
Bremse ohne Selbstverstärkung. 

 
Zyklus- 
nummer 

Zahl der 
Bremsungen 

 
 

X 

Anfangs- 
temperatur 
der Brems-

scheibe 
(°C) 

Höchste 
Brems- 

scheiben- 
temperatur 

(°C) 

Kühl- 
luftzufuhr 

1 1 x 10 ≤ 60 200 ja 

2 1 x 10 100 unbegrenzt nein 
3 1 x 10 100 200 ja 
4 1 x 10 100 unbegrenzt nein 

 
2.2.2.2 Prüfprogramm mit konstantem Bremsmoment 
 
 Dieses Verfahren ist nur bei Scheibenbremsbelägen anzuwenden. Das 

Bremsmoment muss mit einer Toleranz von ± 5 % konstant sein und so 
eingestellt werden, dass die in der nachstehenden Tabelle angegebenen 
Höchsttemperaturen der Bremsscheibe nicht überschritten werden. 

 

Zyklus- 
nummer 

Zahl der 
Bremsungen 

 
 

X 

Anfangs- 
temperatur 
der Brems-

scheibe 
(°C) 

Höchste 
Brems- 

scheiben- 
temperatur 

(°C) 

Kühl- 
luftzufuhr 

1 1 x 10 ≤ 60 300 – 350 
(200 – 250)3) nein 

2 – 4 3 x 5 100 300 – 350 
(200 – 250) 

nein 

5 1 x 10 100 
500 – 600 

(300 – 350) nein 

6 – 9 4 x 5 100 
300 – 350 

(200 – 250) 
nein 

10 1 x 10 100 
500 – 600 

(300 – 350) 
nein 

11 – 13 3 x 5 100 
300 – 350 

(200 – 250) 
nein 

14 1 x 5 ≤ 60 
300 – 350 

(200 – 250) nein 

                                            
3)  Die eingeklammerten Werte gelten für Fahrzeuge der Klasse L. 
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2.3 Auswertung der Prüfergebnisse 

 

 Das Reibverhalten wird durch das Bremsmoment bestimmt, das an aus-

gewählten Punkten des Prüfprogramms ermittelt wurde. Bei Bremsen ohne 

Selbstverstärkung, zum Beispiel bei einer Scheibenbremse, kann das 

Bremsmoment in den Reibwert umgerechnet werden. 

 

2.3.1 Scheibenbremsbeläge 

 

2.3.1.1 Der Betriebsreibwert (μop) ist der Mittelwert der in den Zyklen 2 bis 7 (Ver-

fahren mit konstantem Druck) oder 2 bis 4, 6 bis 9 und 11 bis 13 (Verfah-

ren mit konstantem Bremsmoment) gemessenen Werte; die Messung ist 

jeweils eine Sekunde nach dem Beginn der ersten Bremsung in jedem 

Zyklus vorzunehmen. 

 

2.3.1.2 Der maximale Reibwert μmax ist der höchste der bei allen Zyklen gemesse-

nen Werte. 

 

2.3.1.3 Der minimale Reibwert μmin ist der niedrigste der bei allen Zyklen gemes-

senen Werte. 

 

2.3.2 Bremsbacken-Einheiten 

 

2.3.2.1 Das mittlere Bremsmoment (Mmittel) ist der Mittelwert der während der je-

weils fünften Bremsung in den Zyklen 1 und 3 gemessenen maximalen 

und minimalen Werte. 

 

2.3.2.2 Das Heißbremsmoment (Mheiß) ist der minimale Wert von den in den Zyk-

len 2 und 4 gemessenen Bremsmomenten. Übersteigt die Temperatur 

während dieser Zyklen 300 °C, so ist der Wert bei 300 °C zur Bestimmung 

von Mheiß heranzuziehen. 
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2.4 Akzeptanzkriterien 

 

2.4.1 Bei jedem Antrag auf Genehmigung eines Typs einer Bremsbelag-Einheit 

müssen folgende Werte angegeben werden: 

 

2.4.1.1 bei Scheibenbremsbelägen die Werte μop, μmin, μmax,  

 

2.4.1.2 bei Bremsbacken-Einheiten die Werte Mmittel und Mheiß. 

 

2.4.2 Während der Produktion einer genehmigten Bremsbelag-Einheit muss die 

Einhaltung der in Absatz 2.4.1 dieses Anhangs aufgeführten Nennwerte 

mit Hilfe von Proben nachgewiesen werden, wobei folgende Toleranzen 

zulässig sind: 

 

2.4.2.1 bei Scheibenbremsbelägen: 

 

 μop ± 15 % des Nennwerts, 

 μmin  ≥ Nennwert, 

 μmax ≤ Nennwert. 

 

2.4.2.2 bei Bremsbelägen von Simplex-Trommelbremsen: 

 

 Mmittel ± 20 % des Nennwerts, 

 Mheiß ≥ Nennwert. 
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3 Bremsbelag-Einheiten und Trommelbremsbeläge für Fahrzeuge der 
Klassen M3, N2, N3, O3 und O4 

 

3.1 Ausrüstung 

 

3.1.1 Der Prüfstand muss mit einer Festsattel-Scheibenbremse mit einem Zylin-

derdurchmesser von 60 mm und einer (unbelüfteten) Vollscheibe mit einem 

Durchmesser von 278 mm ± 2 mm und einer Dicke von 12 mm ± 0,5 mm 

ausgerüstet sein. Ein rechteckiges Stück Reibbelag mit einer Fläche von 

44 cm2 ± 0,5 cm2 und einer Dicke von mindestens 6 mm muss an der 

Grundplatte befestigt sein. 

 

3.1.2 Die Drehzahl der Bremsscheibe muss ohne Last 660 min-1 ± 10 min-1 betra-

gen und darf unter Volllast 600 min-1 nicht unterschreiten. 

 

3.1.3 Die spezifische Flächenpressung in der Reibfläche des Bremsbelags muss 

konstant 75 N/cm2 ± 10 N/cm2 betragen. 

 

3.1.4 Die Prüfzyklen und die Bremsbetätigungen während der Zyklen müssen 

einstellbar sein und automatisch ablaufen. 

 

3.1.5 Das erreichte Bremsmoment und die Temperatur der Reibfläche müssen 

aufgezeichnet werden. 

 

3.1.6 Es muss eine direkte Kühlluftzufuhr mit einem Durchsatz von 600 m3/h ± 60 m3/h 

für die Bremse zur Verfügung stehen. 

 

3.2 Prüfverfahren 
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3.2.1 Vorbereitung der Muster 

 

 Das Einfahrprogramm des Herstellers muss sicherstellen, dass der Tragan-

teil in der Reibfläche mindestens 80 % beträgt und die Temperatur der 

Reibfläche 200 °C nicht überschreitet. 

 

3.2.2 Prüfprogramm 

 

 Das Prüfverfahren umfasst eine Anzahl von aufeinander folgenden Brems-

zyklen, wobei jeder Zyklus aus X Bremsintervallen besteht, bei denen die 

Bremse 5 Sekunden lang betätigt ist, gefolgt von einer Erholungsphase von 

10 Sekunden. 

 

Zyklus- 
nummer 

Zahl der 
Bremsungen 

X 

Anfangstemperatur 
der Bremsscheibe 

(°C) 

Kühlluftzufuhr 

1 5 100 ja 
2 5 ansteigend ≤ 200 nein 

3 5 200 nein 

4 5 ansteigend ≤ 300 nein 

5 5 300 nein 

6 3 250 ja 

7 3 200 ja 

8 3 150 ja 

9 10 100 ja 

10 5 ansteigend ≤ 300 nein 

11 5 300 nein 
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3.3 Auswertung der Prüfergebnisse 
 
 Das Reibverhalten wird durch das Bremsmoment bestimmt, das in ausge-

wählten Zyklen des Prüfprogramms ermittelt wurde. Das Bremsmoment ist 
in den Reibwert μ umzurechnen. 

 

 Der Reibwert μ jeder Bremsung ist als Mittelwert der 5 Sekunden langen 

Bremsung zu bestimmen. 

 
3.3.1 Der Betriebsreibwert μop1 ist der Mittelwert der bei den Bremsungen in Zyk-

lus 1 gemessenen Reibwerte, und der Betriebsreibwert μop2 ist der Mittel-
wert der bei den Bremsungen in Zyklus 9 gemessenen Reibwerte. 

 
3.3.2 Der maximale Reibwert μmax ist der höchste der bei einer Bremsung in den 

Zyklen 1 bis 11 gemessenen Reibwerte. 
 

3.3.3 Der minimale Reibwert μmin ist der niedrigste der bei einer Bremsung in den 

Zyklen 1 bis 11 gemessenen Reibwerte. 

 
3.4 Akzeptanzkriterien 
 

3.4.1 Bei jedem Antrag auf Genehmigung eines Typs einer Ersatz-Bremsbelag-

Einheit oder eines Ersatz-Trommelbremsbelags müssen die Werte μop1, 

μop2, μmin, und μmax angegeben werden. 

 

3.4.2 Während der Produktion einer genehmigten Ersatz-Bremsbelag-Einheit o-

der eines genehmigten Ersatz-Trommelbremsbelags muss die Einhaltung 

der in Absatz 3.4.1 dieses Anhangs aufgeführten Nennwerte mit Hilfe von 

Proben nachgewiesen werden, wobei folgende Toleranzen zulässig sind: 

 
 μop1, μop2 ± 15 % des Nennwertes, 
 μmin ≥ Nennwert, 

 μmax ≤ Nennwert. 

 

_______________ 
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(Übersetzung)  

 

 

 

Anhang 4, Absatz 2.1.1.2 muss lauten: 

 

„ 2.1.1.2 …dabei sind die dynamischen Rollradien des größten und des kleinsten 

Reifens zu berücksichtigen, die für diese(n) Fahrzeugtyp(en) 

zugelassen sind.“ 

 

 

 

------------------ 
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Agreement 
 

Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for 
wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or 

be used on wheeled vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition 
of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions*  

 
 

Regelung Nr. 90 
Revision 1 - Änderung 2 

Ergänzung 6 zur Änderungsserie 01 – Datum des Inkafttretens: 9. November 2005 

 
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Ersatz-Bremsbelag-Einheiten 

und Ersatz-Trommelbremsbelägen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 
 
 

Regulation No. 90 
Revision 1 - Amendment 2 

Supplement 6 to the 01 series of amendments -  Date of entry into force: 9 November 2005 

 

Uniform provisions concerning the approval of replacement brake lining assemblies 
and drum brake linings for power-driven vehicles and their trailers 

                                            
*  Früherer Titel des Übereinkommens: 
 Übereinkommen über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der 

Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung 
der Genehmigung, abgeschlossen zu Genf am 20. März 1958 

*  Former title of the Agreement: 
 Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition 

of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958 



 2

(Übersetzung)  

 

 

 

Absatz 6.5.2 muss lauten: 

 

„ 6.5.2 dem Herstellungsdatum, mindestens bestehend aus Monats- und 

Jahresangabe, oder der Seriennummer, “ 

 

 

 

------------------ 

 

 



Übereinkommen 
 

über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, 
Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder 

verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige 
Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften 

erteilt wurden*  
 

Agreement 
 

Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for 
wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or 

be used on wheeled vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition 
of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions*  

 
 

Regelung Nr. 90 
Revision 1 - Änderung 3 

 
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Ersatz-Bremsbelag-Einheiten 

und Ersatz-Trommelbremsbelägen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 
Ergänzung 7 zur Änderungsserie 01 – Datum des Inkrafttretens: 18. Januar 2006 

 
 

Regulation No. 90 
Revision 1 - Amendment 3 

 

Uniform provisions concerning the approval of replacement brake lining assemblies 
and drum brake linings for power-driven vehicles and their trailers 

Supplement 7 to the 01 series of amendments -  Date of entry into force: 18 January 2006 

 

                                            
*  Früherer Titel des Übereinkommens: 
 Übereinkommen über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der 

Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung 
der Genehmigung, abgeschlossen zu Genf am 20. März 1958 

*  Former title of the Agreement: 
 Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition 

of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958 
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(Übersetzung)  

 

 

 

Absatz 5.3.1.1, 

ISO-Norm 6312:1981 ist zu ersetzen durch  

entweder ISO-Norm 6312:1981 oder  ISO-Norm 6312:2001 

 

Absatz 5.3.1.2, 

ISO-Norm 6312:1981 ist zu ersetzen durch  

entweder ISO-Norm 6312:1981 oder  ISO-Norm 6312:2001 

 

Absatz 5.3.2.1,  

ISO-Norm 6312:1981 ist zu ersetzen durch  

entweder ISO-Norm 6312:1981 oder  ISO-Norm 6312:2001 

 

 

Absatz 5.3.2.2, 

ISO-Norm 6312:1981 ist zu ersetzen durch  

entweder ISO-Norm 6312:1981 oder  ISO-Norm 6312:2001 

 

 

Absatz 6.2.1 

ist zu streichen. 

 

 

 

 

------------------ 

 

 



Übereinkommen 
 

über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, 
Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder 

verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige 
Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften 

erteilt wurden*  
 
 

Agreement 
 

Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for 
wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or 

be used on wheeled vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition 
of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions*  

 
 

Regelung Nr. 90 
Revision 1 - Änderung 4 

 
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Ersatz-Bremsbelag-Einheiten 

und Ersatz-Trommelbremsbelägen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 
 

Ergänzung 8 zur Änderungsserie 01 – Datum des Inkrafttretens: 2. Februar 2007 

 
 

Regulation No. 90 
Revision 1 - Amendment 4 

 

Uniform provisions concerning the approval of replacement brake lining assemblies 
and drum brake linings for power-driven vehicles and their trailers 

 
Supplement 8 to the 01 series of amendments -  Date of entry into force: 2 February 2007 

 

                                            
*  Früherer Titel des Übereinkommens: 
 Übereinkommen über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der 

Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung 
der Genehmigung, abgeschlossen zu Genf am 20. März 1958 

*  Former title of the Agreement: 
 Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition 

of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958 
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(Übersetzung)  

 

Die Absätze 1 bis 1.2 müssen lauten: 

 
 
„1 Anwendungsbereich 

 

 1.1 Diese Regelung gilt für: 

 

 

1.1.1 Ersatz-Bremsbelag-Einheiten zur Verwendung in Reibungsbremsen, die 

Bestandteil einer Bremsanlage von Kraftfahrzeugen der Klasse M, N L und 

O , für die eine Typgenehmigung nach den Regelungen Nr. 13, 13-H oder 

78 erteilt wurde. 

 

1.1.2 Ersatz-Trommelbremsbeläge, die auf eine Bremsbacke aufgenietet 

werden, für den Einbau und die Verwendung in Kraftfahrzeugen der Klasse 

M3, N2, N3, O3 oder O4, für die eine Typgenehmigung nach der Regelung 

Nr. 13 erteilt wurde  

 

 

 

------------------ 

 

 



Übereinkommen 
über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, 

Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut 
und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige 

Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften 
erteilt wurden*  

 
Agreement 

Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for 
wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or 

be used on wheeled vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition 
of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions*  

 
 

Regelung Nr. 90 
Revision 1 - Änderung 5 

 
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Ersatz-Bremsbelag-

Einheiten und Ersatz-Trommelbremsbelägen für Kraftfahrzeuge 
 und ihre Anhänger 

Ergänzung 9 zur Änderungsserie 01 – Datum des Inkrafttretens: 10. November 2007 

 
 

Regulation No. 90 
Revision 1 - Amendment 5 

 

Uniform provisions concerning the approval of replacement brake lining as-
semblies and drum brake linings for power-driven vehicles and their trailers 

Supplement 9 to the 01 series of amendments -  Date of entry into force: 10 November 2007 

 

Dokument: ECE/TRANS/WP.29/2007/5, vom 15. Dezember 2006 
 

                                                 
*  Früherer Titel des Übereinkommens: 
 Übereinkommen über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüs-

tungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Ge-
nehmigung, abgeschlossen zu Genf am 20. März 1958 

*  Former title of the Agreement: 
 Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition 

of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958 
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(Übersetzung) 

 
 

Absatz 4.5.1: Die Fußnote 3 muss lauten: 
 
„3 1 für Deutschland,  …,10 für Serbien,....... 36 für Litauen, 37 für die Türkei, 38 (-), 

39 für Aserbaidschan, 40 für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
41 (-), 42 für die Europäische Gemeinschaft (Genehmigungen werden von ihren 
Mitgliedstaaten unter Verwendung ihres jeweiligen ECE-Zeichens erteilt), 43 für 
Japan, 44 (-), 45 für Australien, 46 für die Ukraine, 47 für Südafrika, 48 für Neusee-
land, 49 für Zypern, 50 für Malta, 51 für die Republik Korea, 52 für Malaysia, 53 für 
Thailand, 54 und 55 (-) und 56 für Montenegro.  Die folgenden Zahlen werden …“  

 
 
Anhang 3, 
 

Absatz 1.1 wird wie folgt geändert (es wird ein neuer Titel eingefügt und der letzte 

Unterabsatz gestrichen): 

 

„1.1 Prüfungsvorbereitung 

 

1.1.1 Prüffahrzeug 

 

 Ein Fahrzeug, das … 

 …. nach den Vorschriften der Regelungen Nr. 13 und 13-H für die Brems-

prüfung zu instrumentieren.“ 

 

Es werden folgende neue Absätze 1.1.2 bis 1.1.2.3 (einschließlich des Fußnoten-

zeichens 1 und der entsprechenden Fußnote 1) eingefügt: 
 

„1.1.2 Einfahren der Bremsen 
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1.1.2.1 Allgemeine Bedingungen 

 

 Die zu prüfenden Bremsbelag-Einheiten müssen an den entsprechenden 

Bremsen montiert sein. Bei Ersatz-Bremsbelag-Einheiten sind neue 

Bremsbeläge zu verwenden. Trommelbremsbeläge können mechanisch 

bearbeitet sein, damit der bestmögliche Anfangskontakt zwischen den 

Bremsbelägen und der Trommel (den Trommeln) erreicht wird. Das Prüf-

fahrzeug muss voll beladen sein. 

 

 Original-Bremsbelag-Einheiten, die bei der Vergleichsprüfung verwendet 

werden und bereits am Prüffahrzeug angebracht sind, dürfen verwendet 

werden, sofern sie in gutem Zustand sind und der Verschleiß nicht mehr 

als 20 % der Anfangsdicke beträgt. Sie dürfen keine Beschädigungen, 

Risse oder Zeichen übermäßiger Korrosion oder von Überhitzung aufwei-

sen. Sie sind nach dem nachstehenden Verfahren einzufahren. 

 

1.1.2.2 Verfahren 

 

 Auf einer Strecke von mindestens 50 km sind mindestens 100 Bremsun-

gen bei unterschiedlichen Verzögerungen (mindestens zwischen 1 m/s² 

und 5 m/s²) mit Ausgangsgeschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 

120 km/h durchzuführen. Bei Bremsklotz-Einheiten muss ein Temperatur-

bereich zwischen 250 °C und 500 °C und bei Trommelbremsbelag-

Einheiten ein Bereich zwischen 150 °C und 250 °C (an der Reibfläche der 

Scheibe oder Trommel gemessen) mindestens dreimal während des Ein-

fahrens erreicht werden. Die Temperaturen dürfen bei Bremsklotz-

Einheiten nicht höher als 500 °C und bei Trommelbremsbelag-Einheiten 

nicht höher als 250 °C sein. 
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1.1.2.3 Bremswirkungsprüfung 

 

 Es wird jeweils nur eine Achse gebremst, wobei 5 Bremsungen von 70 km/h 

auf 0 km/h (Vorderachse) und von 45 km/h auf 0 km/h (Hinterachse) bei ei-

nem Bremsleitungsdruck von 4 MPa1 und einer Anfangstemperatur von 

100 °C bei jeder Bremsung durchgeführt werden. Bei den fünf aufeinander 

folgenden nicht monotonen Ergebnissen darf die Toleranz von 0,6 m/s² (Vor-

derachse) bzw. 0,4 m/s² (Hinterachse) für die mittlere Vollverzögerung nicht 

überschritten werden. 

 

 Wenn diese Vorschrift nicht eingehalten ist, muss das Einfahrverfahren 

nach Absatz 1.1.2.2 verlängert und die Bremswirkungsprüfung nach Ab-

satz 1.1.2.3 wiederholt werden. 

 

______________ 
1  Bei anderen als hydraulischen Bremsanlagen ist ein äquivalenter Eingangswert 

zu verwenden.“ 

 

Absatz 2.2.2.3 muss lauten: 

 

„2.2.2.3 Die zu prüfenden Bremsbeläge müssen an den entsprechenden Bremsen 

montiert sein und nach dem nachstehenden Verfahren eingefahren wer-

den: 
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 Einfahrphase 1, 64 Teilbremsungen von 80 km/h auf 30 km/h bei unter-
schiedlichen Bremsleitungsdrücken: 

 
Parameter Vorderachse

  
Hinterachse Hinterachse 

  Scheiben- 
bremse 

Trommelbremse

Zahl der Teilbremsungen je 
Zyklus 

32 32 32 

Ausgangsgeschwindigkeit 
(km/h) 

80 80 80 

Endgeschwindigkeit (km/h) 30 30 30 
Bremsenanfangstemperatur 
(°C) 

< 100 < 100 < 80 

Bremsenendtemperatur (°C) unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt 
Druck bei Teilbremsung 1 (kPa) 1 500 1 500 1 500 
Druck bei Teilbremsung 2 (kPa) 3 000 3 000 3 000 
Druck bei Teilbremsung 3 (kPa) 1 500 1 500 1 500 
Druck bei Teilbremsung 4 (kPa) 1 800 1 800 1 800 
Druck bei Teilbremsung 5 (kPa) 2 200 2 200 2 200 
Druck bei Teilbremsung 6 (kPa) 3 800 3 800 3 800 
Druck bei Teilbremsung 7 (kPa) 1 500 1 500 1 500 
Druck bei Teilbremsung 8 (kPa) 2 600 2 600 2 600 
Druck bei Teilbremsung 9 (kPa) 1 800 1 800 1 800 
Druck bei Teilbremsung 10(kPa) 3 400 3 400 3 400 
Druck bei Teilbremsung 11(kPa) 1 500 1 500 1 500 
Druck bei Teilbremsung 12(kPa) 2 600 2 600 2 600 
Druck bei Teilbremsung 13(kPa) 1 500 1 500 1 500 
Druck bei Teilbremsung 14(kPa) 2 200 2 200 2 200 
Druck bei Teilbremsung 15(kPa) 3 000 3 000 3 000 
Druck bei Teilbremsung 16(kPa) 4 600 4 600 4 600 
Druck bei Teilbremsung 17(kPa) 2 600 2 600 2 600 
Druck bei Teilbremsung 18(kPa) 5 100 5 100 5 100 
Druck bei Teilbremsung 19(kPa) 2 200 2 200 2 200 
Druck bei Teilbremsung 20(kPa) 1 800 1 800 1 800 
Druck bei Teilbremsung 21(kPa) 4 200 4 200 4 200 
Druck bei Teilbremsung 22(kPa) 1 500 1 500 1 500 
Druck bei Teilbremsung 23(kPa) 1 800 1 800 1 800 
Druck bei Teilbremsung 24(kPa) 4 600 4 600 4 600 
Druck bei Teilbremsung 25(kPa) 2 600 2 600 2 600 
Druck bei Teilbremsung 26(kPa) 1 500 1 500 1 500 
Druck bei Teilbremsung 27(kPa) 3 400 3 400 3 400 
Druck bei Teilbremsung 28(kPa) 2 200 2 200 2 200 
Druck bei Teilbremsung 29(kPa) 1 800 1 800 1 800 
Druck bei Teilbremsung 30(kPa) 3 000 3 000 3 000 
Druck bei Teilbremsung 31(kPa) 1 800 1 800 1 800 
Druck bei Teilbremsung 32(kPa) 3 800 3 800 3 800 
Zahl der Zyklen 2 2 2 
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 Einfahrphase 2, 10 Bremsungen von 100 km/h auf 5 km/h bei einer Ver-

zögerung von 0,4 g und steigenden Anfangstemperaturen: 
 

 Parameter  Vorderachse Hinterachse Hinterachse 
  Scheiben-  

bremse 
Trommelbremse

Zahl der Bremsungen je Zyk-
lus 

  10   10   10 

Ausgangsgeschwindigkeit 
(km/h) 

100 100 100 

Endgeschwindigkeit (km/h) < 5 < 5 < 5 
Verzögerung (g) 0.4 0.4 0.4 
Höchstdruck (kPa) 16 000 16 000 10 000 
Anfangstemperatur 1 (°C) < 100 < 100 < 100 
Anfangstemperatur 2 (°C) < 215 < 215 < 151 
Anfangstemperatur 3 (°C) < 283 < 283 < 181 
Anfangstemperatur 4 (°C) < 330 < 330 < 202 
Anfangstemperatur 5 (°C) < 367 < 367 < 219 
Anfangstemperatur 6 (°C) < 398 < 398 < 232 
Anfangstemperatur 7 (°C) < 423 < 423 < 244 
Anfangstemperatur 8 (°C) < 446 < 446 < 254 
Anfangstemperatur 9 (°C) < 465 < 465 < 262 
Anfangstemperatur 10 (°C) < 483 < 483 < 270 
Zahl der Zyklen 1 1 1 

 
 
 Erholung, 18 Teilbremsungen von 80 km/h auf 30 km/h bei einem Brems-

leitungsdruck von 3 000 kPa: 
 

 Parameter  Vorderachse Hinterachse Hinterachse 
  Scheiben-  

bremse 
Trommelbremse 

Zahl der Bremsungen je 
Zyklus 

18 18 18 

Ausgangsgeschwindigkeit 
(km/h) 

80 80 80 

Endgeschwindigkeit (km/h) 30 30 30 
Druck (kPa) 3 000 3 000 3 000 
Bremsenanfangstemperatur 
(°C) 

< 100 < 100 < 80 

Bremsenendtemperatur 
(°C) 

unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt 

Zahl der Zyklen 1 1 1 
“ 
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Es wird folgender neue Absatz 2.2.2.4 eingefügt: 
 

„2.2.2.4 Es werden 5 Bremsungen von 80 km/h auf 0 km/h bei einem Bremslei-

tungsdruck von 4 MPa und einer Anfangstemperatur von 100 °C bei jeder 

Bremsung durchgeführt. Bei den fünf aufeinander folgenden nicht mono-

tonen Ergebnissen darf die Toleranz von 0,6 m/s² für die mittlere Vollver-

zögerung nicht überschritten werden. 

 

 Wenn diese Vorschrift nicht eingehalten ist, muss der erste Teil des Ein-

fahrverfahrens „Einfahrphase 1“ so lange wiederholt werden, bis die vor-

geschriebene Beständigkeit der Bremswirkung erreicht ist.“ 

 

Absatz 2.2.2.4 (alt) wird in „Absatz 2.2.2.5“ geändert und muss lauten: 

 

„2.2.2.5 Die Verwendung von Kühlluft ist zulässig. Die Geschwindigkeit des Luft-

stroms muss während der Bremsung an der Bremse wie folgt sein: 

       vair = 0,33 v. 

 Dabei ist: 

        v =  die Geschwindigkeit des Prüffahrzeugs zu Beginn der Bremsung.“ 

 
 
 

___________ 
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